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Übersicht der externen Kompensations- und Ökokontoflächen für den Bebauungsplan „Gewer-

begebiet Lumda“ 

 

Die artenschutzrechtlichen Ausgleichsflächen für die Feldlerche und Maculinea sind nicht Bestandteil 

des vorliegenden Dokumentes.  

Kommune Maßnahme Gemarkung Status Biotopwertpunkte 
Flächengröße in 
m² 

Allendorf Auf der Hute Nordeck 

Ökokontomaß-
nahme in Herstel-
lung, Punkte nicht 
eingebucht 

772.353 41.099 

  Kappeswiese Climbach 

Vorplanung, Kar-
tierung nötig, bis-
her nur Überschlag 
der Punkte vorlie-
gend 

260.980 31.983 

Summe Allen-
dorf:  

      1.033.333 73.082 

            

Grünberg 
Heide auf dem 
Berg 

Stangenrod 

Ökokontomaß-
nahme in Herstel-
lung, Punkte nicht 
eingebucht 

151.648 7.103 

  
Seenbach- 
Renaturieung 

Seenbrücke, Lar-
denbach, Stock-
hausen, Weick-
artshain 

Ökopunkte einge-
bucht 

229.628 69.634 

  
Auf dem  
Steinköppel 

Reinhardshain 

neue Maßnahmen, 
direkt als Kompen-
sationsflächen ein-
zubringen 

228.521 16.828 

  Am Weißacker Harbach 

neue Maßnahmen, 
direkt als Kompen-
sationsflächen ein-
zubringen 

284.154 12.674 

  
Ankauf: Waldmaß-
nahmen Hessen-
Forst in Grünberg 

Lumda 
Ökopunkte einge-
bucht 

524.534 46.840 

Summe 
Grünberg:  

      1.418.485 153.079 

            

Rabenau 
Waldstilllegungen 
Rabenau 

Allertshausen, 
Londorf, Kessel-
bach, Odenhausen 

Ökopunkte einge-
bucht 

761.590 139.201 

  Bellevue I Londorf 
Ökopunkte einge-
bucht 

140.333 10.394 

  Auf dem Hainberg Kesselbach 

Ökokontomaß-
nahme in Herstel-
lung, Punkte nicht 
eingebucht 

60.340 5.940 

  Köppeltanne Allertshausen 
Ökopunkte einge-
bucht 

34.702 1.889 

Summe Rabenau:        996.965 157.424 

            

Summe gesamt:        3.448.783 383.585 

 

 



 

 

- Kompensationsmaßnahmen der Stadt Allendorf Lda. - 

für das interkommunale Gewerbegebiet Grünberg-Lumda 

 

Zur Kompensation des interkommunalen Gewerbegebiets Lumda werden folgende 

Maßnahmen von der Stadt Allendorf Lda. eingebracht:  

 

Maßnahme Biotopwertpunkte Fläche in m² 

Auf der Hute (Nordeck) 772.353  41.099 

Kappeswiese (Climbach) 260.980 31.983 

Summe:  1.033.333 73.082    

 

Kurzzusammenfassung der einzelnen Maßnahmen: 

 

Auf der Hute 
Gemarkung Nordeck 

Flur 3, Flurstücke 99/1, 101/1, 105/1, 108/1 tlw., 145 

 

Ökokontomaßnahme 

Aktenzeichen UNB: VII-360/313/01.03/24-0235 (Bescheid vom 01.10.2024) 

Die Maßnahme wird aus dem Ökokonto der Stadt Allendorf Lda. entlassen und als 

Kompensationsfläche in den Bebauungsplan eingebracht.   

 

Zielsetzung der zugeordneten Fläche 

➢ Entwicklung von artenreichen Feucht- und Nasswiesen 

➢ Entwicklung von extensiv genutzten Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) 

 

Maßnahmen 

➢ Zweischürige Mahd: 1. Nutzung Anfang Juni, 2. Nutzung ab 25. August (Termine 

können nach Witterung angepasst werden.) 

➢ Alternativ Mähweide mit Mahd Anfang Juni und Nachweide frühestens 8 Wochen 

später.  

➢ 1-2-schürige Handmahd in Feuchtbereichen 

➢ Bei der Beweidung werden Schafe, Ziegen oder leichte Rinderrassen bevorzugt. Eine 

Beweidung durch Großpferde ist ausgeschlossen. 

➢ Vertritt bei feuchter Witterung ist auszuschließen. 

➢ Keine Düngung und Pestizideinsatz, keine Zufütterung (der bestehende HALM-Vertrag 

wird durch diese dauerhafte Vorgabe ersetzt).  

➢ In wüchsigen Jahren: zusätzliche Winternutzung durch Mahd oder Beweidung möglich. 

Bei Mahd (nicht Mulchen) als dritter Nutzung kann der Aufwuchs auf der Fläche 

verbleiben. 

➢ Rückschnitt der Heckenbereiche, wo nötig 

➢ Rückschnitt der Ufervegetation und Gehölze am Graben ca. alle 3 Jahre 

abschnittsweise 

➢ Kurzgutachten zur Entwicklung der Vegetation ca. alle 5 Jahre 



 

➢ Falls zur Entwicklung nötig: Mahdgutübertragung von geeigneten Spenderflächen in 

Abstimmung mit der UNB. 

 

 

Kappeswiese 
Gemarkung Climbach 

Flur 5 Flurstück 38 „Über der Kraußegrube“ mit 20.551 m²  

Flurstück 51 „Hinter der Kappeswiese“ mit 11.432 m² 

 

Geplante Maßnahme, Kartierung steht noch aus. Vorläufige Zielsetzung abgestimmt mit der 

UNB; Rosina Weber.  

Aus der Maßnahme werden voraussichtlich 260.980 Biotopwertpunkte als Kompensation 

eingebracht.  

 

Aktueller Zustand: Intensiv genutzte Pferdeweide, tlw. in Verbuschung begriffen (Schlehe, 

Weißdorn u.ä.). Vereinzeltes Vorkommen von Magerkeitszeigern.  

Bemerkenswerte Arten: Juniperus communis, Rhinanthus minor, Myosotis discolor, Saxifraga 

granulata. Im Hangbereich tlw. Feuchtstellen mit einzelner Pflanze Dactylorhiza majalis.  

Im Landschaftsplan der Stadt Allendorf wird bereits auf die Flächen hingewiesen als 

potenzieller Magerrasenstandort mit Empfehlung zur extensiven Entwicklung. 

 

Zielsetzung der zugeordneten Fläche 

➢ Entwicklung von Magerrasen und artenreichem Weidegrünland  

➢ Entwicklung von extensiven Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) 

➢ Erhalt und Entwicklung von strukturreichen Weideflächen mit Gehölzinseln 

➢ Entwicklung von feuchtem und wechselfeuchtem Grünland (kleinflächig) 

 

Maßnahmen 

➢ Tlw. Entbuschung, Auflichten von Gebüschen 

➢ ggf. Handmahd in Feuchtbereichen 

➢ Extensive Beweidung  

➢ Extensive 2-schürige Mahd auf befahrbaren Flächen 

 































































 

 

 

Ökokontomaßnahme „Heide auf dem Berg“ 

als Kompensationsmaßnahme für das interkommunale 

Gewerbegebiet Grünberg-Lumda 
 

Gemarkung Stangenrod 

Flur 6, Flurstück 74/33 tlw. 

 

Ökokontomaßnahme in Herstellung 

Aktenzeichen UNB: VII-360/313/06.11/21-0909 Wie (Bescheid vom 15.02.2022) 

 

Mit der gesamten Ökokontomaßnahme wird auf einer Fläche von 13.971 m² eine Aufwertung 

von 298.301 Wertpunkten nach KV erzielt. Dies entspricht einem durchschnittlichen 

Aufwertungspotenzial von ca. 21,35 Punkten je m².  

Aus der Maßnahme werden 151.648 Punkte für die Kompensation des Gewerbegebiets 

benötigt. Dem Bebauungsplan wird auf dieser Basis eine Fläche von 7.103 m² zugeordnet 

(auf volle Quadratmeter gerundet). 

 

Zielsetzung der zugeordneten Fläche:  

➢ Entwicklung von artenreichem, magerem Weidegrünland und extensiv genutzten 

Frischwiesen 

➢ Entwicklung von vernetzenden Biotopstrukturen (Wildobstreihe) 

 

Maßnahmen 

➢ Erstherrichtung:  

o Entfernen von Gehölzausschlägen und aufkommenden Rosen 

o Abbau des festen Zauns um die Fläche und beiderseits der querenden 

Fahrspur  

o Entfernen von abgelagertem Holz und anderem Material 

o Blockieren des „Weges“ durch Totholzhaufen bzw. Wildobst-Pflanzungen im 

Westen und Schwarzdorngebüsch im Osten 

➢ Pflanzen von Wildobst (Holzbirne, Speierling o.ä.) am westlichen Rand der 

Projektfläche 

➢ 2-schürige Mahd auf dem südlichen, mit Schlepper befahrbaren Teil der Fläche 

➢ 2-3-malige Beweidung pro Jahr auf nicht mahdfähiger Fläche mit Felsaustritten im 

nördlichen Teil der Fläche sowie am westlichen Rand mit Schafen oder alternativ 

Rindern zur Aushagerung und Entwicklung des Pionierrasens und des Grünlands 

➢ Jährliche Nachmahd der Ruderalvegetation (Rainfarn, Brennnessel, etc.) in 

eutrophierten Bereichen nach der Beweidung 

➢ Jährliches Entfernen von aufkommenden Gehölzen und Zurückschneiden der 

Schlehen und anderer Gehölze, sofern notwendig 

➢ Erhaltungsschnitt/ Rückschnitt der Obstbäume, falls notwendig (ca. alle fünf Jahre) 
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ANTRAG 

auf Anerkennung als Ökokontomaßnahme nach § 16 BNatSchG sowie  
§ 10 HAGBNatSchG in Verbindung mit der KV 

 

„Heide auf dem Berg“ 
Stadt Grünberg, Gemarkung Stangenrod 

Entwicklung von artenreichem, magerem 
Weidegrünland, extensiv genutzten Frischwiesen und 

Pioniervegetation auf Felsaustritten 

 

 
Inhalt: 
Zusammenstellung der betroffenen Flächen 
Flächenbeschreibung 
Naturschutzfachliches Potential  
Entwicklungsziele & Maßnahmen 
Fotodokumentation 
Bilanzierung gemäß KV (2018) 

Karten: 
Auszug TK 5419 Maßstab 1:25.000  
Bestands- und Zielkarte  
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Betroffene Fläche 

Gemarkung Stangenrod, Flur 6 

Flurstück Bezeichnung Katastergröße in m² Maßnahmengröße in m² * 

74/33 (tlw.) Heide auf dem Berg 46.752 13.971 

* Maßnahmenfläche mittels ArcGIS ermittelt 

Flächenbeschreibung 

Die beantragte Ökokontomaßnahme liegt in Grünberg-Stangenrod, südlich des örtlichen 

Sportplatzes. Der Sportplatz befindet sich, ebenso wie die Sporthalle, im nördlichen Teil der 

betroffenen Parzelle und wird nicht in die Maßnahme eingeschlossen. Durch einen mit 

Gehölzen bewachsenen Hang entsteht zur Maßnahmenfläche hin eine Abschirmung. Unterhalb 

des Hangs wird außerdem ein 6 m breiter Streifen von der Maßnahme ausgespart, da dort ein 

neuer Weg ausgewiesen werden soll. 

Die geplante Ökokontomaßnahme umfasst den mittleren Teil der Parzelle. Die Fläche 

beinhaltet artenreiche Vegetation mit Magerkeitszeigern und Felspioniervegetation und wird 

aktuell von Pferden beweidet. Der südliche Teil der Parzelle besteht aus einer eher artenarmen 

Mahdfläche sowie einem Gebüsch, welche nicht in die Maßnahme einbezogen werden. Im 

Osten grenzt ein asphaltierter Weg an die Fläche. Westlich befinden sich, durch einen Feldweg 

getrennt, Ackerflächen sowie ein Garten- bzw. Freizeitgrundstück. 

Mittig in der Maßnahmenfläche befindet sich eine Fahrspur, die nicht als Weg ausgewiesen, 

aber teilweise durch Schotter und Asphalt befestigt ist. Der Weg ist jedoch fast gänzlich 

bewachsen und auch dort kommen Magerkeitszeiger vor. Zudem wurden am östlichen Rand 

der Weidefläche Holz und Abfall abgelagert, welche bereits von einem Gebüsch überwachsen 

werden. Weiterhin ist ein fester Weidezaun vorhanden, der zurückgebaut werden muss.  

In der Hessischen Biotopkartierung von 1995 wurde ein Bereich unmittelbar südlich des 

Sportplatzes als „Grünlandbrache am Sportplatz: Grünland frischer Standorte, extensiv 
genutzt“ kartiert. Die extensive Nutzung ist jedoch aktuell nicht mehr gegeben. Bis 2012 war 

der nördliche Bereich der Fläche zudem als LRT 6510 kartiert (HALM-Viewer). 

  



 

3 
 

Naturschutzfachlicher Wert 

Die Fläche zeichnet sich durch anstehendes Gestein (Basalt) und offene Felsaustritte mit 

Pionierrasen aus, die als Fragmente des LRT 8230 (Silikatfelsen mit Pioniervegetation des 

Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dellenii) angesprochen werden können. 

Kennarten dafür sind der Ausdauernde Knäuel (Scleranthus perennis, auf der Vorwarnliste für 

Hessen), Das Frühlings-Hungerblümchen (Draba verna agg.) sowie der Scharfe Mauerpfeffer 

(Sedum acre). Als typische Begleitarten des LRT 8230 kommen vor: Arenaria serpyllifolia, 

Dianthus deltoides, Luzula campestris, Potentilla argentea, Rumex acetosella, Thymus 

pulegioides und Trifolium arvense. Auch Cladonia-Arten und diverse Moose kommen auf den 

Felsaustritten vor.  

An mehreren Stellen im intensiv genutzten Grünland sind Inseln von Magerkeitszeigern 

enthalten und es finden sich geschützte und in Hessen seltene Arten, wie die Heide-Nelke, das 

Acker-Gipskraut und der Ausdauernde Knäuel. Ein großer Flächenanteil ist jedoch degradiert 

und eutrophiert durch Koteintrag, Zufütterung und möglicherweise durch Düngung.  

Die Weidefläche wird aktuell intensiv mit langer Standzeit genutzt (Pferdebeweidung), sodass 

Geilstellen durch Kot entstehen und eutrophierte Bereiche mit Nährstoff- und Störzeigern wie 

Kratzdisteln, Brennnesseln und Rainfarn vorhanden sind. Es erfolgt eine Zufütterung, die für 

zusätzlichen Nährstoffeintrag auf die Fläche sorgt. Der Pferdekot beeinträchtigt auch die bisher 

noch stellenweise erhaltene Vegetation der Felspionierrasen. Punktuell wachsen junge Gehölze 

in die Fläche ein (Schlehen und Rosen, sowie randlich Brombeere). Über die gesamte Fläche 

südlich der Fahrspur ist Fuchsschwanzgras dominierend. Um den Weg herum und bei den 

südlichen Felsaustritten befinden sich einzelne Bäume (Weißdorn, Apfelbäume und Holzbirne). 

Diese sollten erhalten und falls nötig zurückgeschnitten werden. 

Am westlichen Rand der Fläche bietet sich zur Ergänzung des Habitat- und Nahrungsangebots 

sowie zur Verbindung der Gehölze in der Umgebung eine Reihe von Wildobst-Pflanzungen an 

(Holzbirne, Holzapfel, Speierling, Vogelbeere o.ä.). 

Aufgrund des Blütenreichtums an den weniger degradierten Stellen konnten bei den 

Begehungen eine Vielzahl von Tagfaltern beobachtet werden (bspw. Hauhechel-Bläuling, 

Schachbrettfalter und Großes Ochsenauge). Aufgrund der Südexposition und den sich leicht 

erwärmenden Felsaustritten bietet die Fläche auch für Heuschrecken ein gutes Potenzial als 

Lebensraum. 

Das anstehende Gestein, die bereits stellenweise vorhandenen wertgebenden Arten sowie die 

Südexposition ohne nennenswerte Beschattung umstehender Gehölze bieten sehr gute 

Bedingungen zur Entwicklung und Aushagerung der Fläche sowie zur Förderung des 

Artenreichtums. 

  



 

4 
 

 

 

Fragmentarisch vorkommende Felspionier-
vegetation mit Sedum acre, Scleranthus 

perennis, Potentilla neumanniana, Galium verum 
u.a. 

 

Aspekt der artenreichen Wiesenbereiche u.a. 
mit Thymus pulegioides, Galium verum, 

Dianthus deltoides und Trifolium arvense 

Entwicklungsziele 

➢ Entwicklung von artenreichem, magerem Weidegrünland und extensiv 

genutzten Frischwiesen  

➢ Entwicklung von Pioniervegetation auf Felsaustritten (LRT 8230) 

Ziel der Maßnahmen ist eine Ausbreitung der mageren, artenreichen Vegetation über einen 

Großteil der Fläche sowie die Förderung der bereits vorhandenen seltenen Arten. Zudem soll 

eine Aushagerung und Entwicklung der degradierten Fels-Pionierrasen stattfinden und der 

fragmentarisch vorhandene LRT 8230 entwickelt werden. 

Das entsprechende Diasporen-Potenzial ist bereits vorhanden und kann auch durch Samen-

Anflug oder ggf. Eintrag durch Weidetiere von weiteren Flächen in der Umgebung („Alte 
Warte“, „Steinbühl“) bereichert werden.  

Die aktuell artenarmen Bereiche der Weidefläche können bei konsequenter Aushagerung durch 

extensive Mahd bzw. Beweidung mit Nachpflege im Laufe der Zeit zu artenreichem, magerem 

Frischgrünland entwickelt werden. Die durch Koteintrag degradierte Vegetation der 

Felsaustritte wird durch die extensive Nutzung gesichert und besitzt das Potenzial, sich 

aufgrund des anstehenden Gesteins auch weiter in die Grünlandbereiche auszubreiten.  
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Die vorhandene Fahrspur kann sich im Laufe der Zeit regenerieren. Bereits jetzt wachsen dort 

auch Magerkeitszeiger. Ein erneutes Befahren sollte unbedingt verhindert werden. Daher wird 

ein alternativer Weg nördlich der Maßnahmenfläche direkt unterhalb des Sportplatzes etabliert. 

Die bisherige Fahrspur wird durch Pfosten oder Totholzhaufen blockiert. Auf der Ostseite soll 

ein bereits vorhandenes junges Schlehen-Gebüsch ausgedehnt werden, so dass keine Zufahrt 

mehr möglich ist.  

Am Westrand der Fläche dient die Pflanzung von acht Wildobst-Bäumen der Ergänzung und 

Verbindung der umliegenden Gehölze sowie der Abgrenzung zu den Feldwegen.  

Für das Erreichen des geplanten Zielzustandes wird von einem Herstellungszeitraum von ca. 

10 Jahren ausgegangen. 

Maßnahmen 

➢ Erstherrichtung:  

o Entfernen von Gehölzausschlägen und aufkommenden Rosen 

o Abbau des festen Zauns um die Fläche und beiderseits der querenden Fahrspur  

o Entfernen von abgelagertem Holz und anderem Material 

o Blockieren des „Weges“ durch Totholzhaufen bzw. Wildobst-Pflanzungen im 

Westen und Schwarzdorngebüsch im Osten 

➢ Pflanzen von Wildobst (Holzbirne, Speierling o.ä.) am westlichen Rand der 

Projektfläche 

➢ 2-schürige Mahd auf dem südlichen, mit Schlepper befahrbaren Teil der Fläche 

➢ 2-3-malige Beweidung pro Jahr auf nicht mahdfähiger Fläche mit Felsaustritten im 

nördlichen Teil der Fläche sowie am westlichen Rand mit Schafen oder alternativ 

Rindern zur Aushagerung und Entwicklung des Pionierrasens und des Grünlands 

➢ Jährliche Nachmahd der Ruderalvegetation (Rainfarn, Brennnessel, etc.) in 

eutrophierten Bereichen nach der Beweidung 

➢ Jährliches Entfernen von aufkommenden Gehölzen und Zurückschneiden der Schlehen 

und anderer Gehölze, sofern notwendig 

➢ Erhaltungsschnitt/ Rückschnitt der Obstbäume, falls notwendig (ca. alle fünf Jahre) 
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Artenliste der Flora: 

Wissenschaftlicher 

Name 
Deutscher Name 

Rote Liste Hessen / besonders 

geschützt durch BArtSchV 

(§B) 

Achillea millefolium 

agg. 

Gemeine Schafgarbe * 

Agrimonia eupatoria Gemeiner Odermennig * 

Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanzgras * 

Aphanes arvensis Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel * 

Arabidopsis thaliana Acker-Schmalwand * 

Arenaria serpyllifolia Quendel-Sandkraut * 

Artemisia vulgaris  Gewöhnlicher Beifuß * 

Campanula patula Wiesen-Glockenblume * 

Capsella bursa-pastoris Gewöhnliches Hirtentäschel * 

Cardamine hirsuta Behaartes Schaumkraut * 

Carex caryophyllea Frühlings-Segge * 

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume * 

Cerastium glomeratum Knäuel-Hornkraut * 

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel * 

Cirsium vulgare Gewöhnliche Kratzdistel * 

Cynosurus cristatus Weide-Kammgras * 

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras * 

Daucus carota Möhre * 

Dianthus deltoides Heide-Nelke V; §B 

Draba verna agg. Frühlings-Hungerblümchen * 

Elymus repens Kriech-Quecke * 

Galium album Wiesen-Labkraut * 

Galium verum Echtes Labkraut * 

Genista tinctoria Färber-Ginster * 

Geranium cf. molle Weicher Storchschnabel * 

Gypsophila muralis Acker-Gipskraut V 

Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau * 

Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut * 

Knautia arvensis Acker-Witwenblume * 

Lactuca serriola Kompass-Lattich * 

Lamium purpureum Rote Taubnessel * 

Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse * 

Lotus corniculatus Gewöhnlicher Hornklee * 

Luzula campestris Feld-Hainsimse * 

Pilosella officinarum Gewöhnliches 

Mausohrhabichtskraut 

* 

Plantago lanceolata Spitzwegerich * 

Plantago media Mittlerer Wegerich * 

Potentilla argentea Silber-Fingerkraut * 
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Wissenschaftlicher 

Name 
Deutscher Name 

Rote Liste Hessen / besonders 

geschützt durch BArtSchV 

(§B) 

Potentilla 

neumanniana 

Frühlings-Fingerkraut * 

Ranunculus auricomus Gold-Hahnenfuß * 

Ranunculus bulbosus Knolliger Hahnenfuß * 

Rosa canina agg. Hunds-Rose * 

Rumex acetosella Kleiner Sauerampfer * 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer * 

Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf * 

Saxifraga granulata Knöllchen-Steinbrech * 

Scleranthus perennis Ausdauernder Knäuel V 

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer * 

Senecio vernalis Frühlings-Greiskraut * 

Sonchus asper Raue Gänsedistel * 

Tanacetum vulgare Rainfarn * 

Taraxacum Sect. 

erythrosperma 

Geschlitztblättriger Löwenzahn * 

Thymus pulegioides Gewöhnlicher Arznei-Thymian * 

Torilis japonica Gewöhnlicher 

Klettenkerbel 

* 

Trifolium arvense Hasen-Klee * 

Trifolium repens Weißklee * 

Tripleurospermum 

inodorum 

Geruchlose Kamille * 

Urtica dioica Große Brennnessel * 

Veronica persica Persischer Ehrenpreis * 
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Artenreicher Bereich der Weidefläche 

 

Artenarmer Bereich der Weidefläche 

Felsaustritte, degradiert durch Koteintrag Bewachsener Weg mit Vorkommen von 

Magerkeitszeigern wie der Heide-Nelke 

 



Typ-Nr. Standard-Nutzungstypen Wpkt./m²

Lebensraum-
typ i.S. der 

Anlage 1 der 
Richtlinie 

92/43/EWG

Gesetzlich 
geschütztes 
Biotop (§ 30 

BNatSchG und 
§ 13 

HAGBNatSchG)

Bestand 
[m]² 

Ziel
[m]² 

Punkte
 Bestand

Punkte 
Ziel

02.220 (B)
Gebüsche, Hecken, Säume 
heimischer Arten auf frischen 
Standorten

39 - - 90           3.510        

04.110
Einzelbaum, einheimisch, 
standortgerecht, Obstbaum

34 - - 79           2.686        

06.220 B Intensiv genutzte Weiden 21 - - 8.388      176.148    

06.220 B *a
Weiden intensiv mit deutlichen 
Vorkommen von Magerkeitszeigern

30 - - 4.313      129.390    

10.111 B *a
Felsaustritte mit Pioniervegetation, 
degradiert

66 - ja 675         44.550      

10.670 (B) *a
Bewachsener, teilw. befestigter 
Weg mit Magerkeitszeigern

34 - - 505         17.170      

02.220 (B)
Gebüsche, Hecken, Säume 
heimischer Arten auf frischen 
Standorten

39 - - 89           3.471         

04.110
Einzelbaum, einheimisch, 
standortgerecht, Obstbaum

34 - - 239         8.126         

06.210 (B) Extensiv genutzte Weiden 39 - - 7.199      280.761     

06.330 (B)
Sonstige extensiv genutzte 
Mähwiesen

55 - - 6.008      330.440     

10.111 B
Natürliche Felsen mit Felsspalten- 
und / oder Pioniervegetation 

69 LRT 8230 ja 675         46.575       

Zusatzbewertung für 
Vernetzungswirkung durch 
Wildobst-Pflanzungen (gemäß KV 
2018 Anlage 2 (2.2.2))

2 - - 1.191      2.382         

Summe: 13.971    13.971    373.454    671.755     

Wertdifferenz zum Ist-Zustand: 298.301     

Wertpunkte gesamte Maßnahme 298.301   

Wertpunkte

06.220 B *a 30

10.111 B *a 66

10.670 (B) *a 34

______________________

verantwortlich gezeichnet: Fabian Zech

Ökokonto "Heide auf dem Berg" (Grünberg) - Bilanzierung 

Parzelle: Flur 6, Flurstück 74/33

46.752 m² Katastergröße, betroffen 13.971 m²

ergänzte Biotoptypen/Erläuterungen

Weiden intensiv mit deutlichen Vorkommen von Magerkeitszeigern
Der Standard-Nutzungstyp 06.220 B Intensiv genutzte Weiden  mit 21 Punkten/m² ist aufgrund der deutlich erkennbaren 

Magerkeitszeiger aufzuwerten um 9 Punkte und liegt damit gemittelt zwischen dem Standard-Nutzungstyp 06.220 B (21 

Punkte) und 06.210 (B) Weiden extensiv genutzt mit deutlichen Vorkommen von Magerkeitszeigern (39 Punkte)

Stand 04.02.2022. Erstellt durch Lisa Schäfer (LPV Gießen e.V.)

________________

Felsaustritte mit Pioniervegetation, degradiert
Der Standard-Nutzungstyp 10.111 B Natürliche Felsen mit Felsspalten- und / oder Pioniervegetation  (69 Punkte) wird um 3 

Punkte abgewertet, da er durch intensive Pferdebeweidung und Nährstoffeintrag degradiert ist. Er enthält bereits Kennarten 

des LRT 8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dellenii  gemäß 

Anhang I der FFH-Richtlinie.

Bewachsener, teilw. befestigter Weg mit Magerkeitszeigern
Der Standard-Nutzungstyp 10.670 (B) Bewachsene Schotterwege  (17 Punkte) wird genutzt, da es sich um einen teilw. 

befestigten, geschotterten Weg handelt, der größtenteils überwachsen ist. An manchen Stellen sind Reste einer 

Asphaltierung vorhanden. Aufgrund von mosaikartig vorkommenden Magerkeitszeigern wird mit dem Nutzungstyp 09.121 

Artenreiche Saumvegetation frischer Standorte  interpoliert (50 Punkte).
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Maßstab: 1: 25.000
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Ökokontomaßnahme „Seenbach-Renaturierung“ 

als Kompensationsmaßnahme für das interkommunale 

Gewerbegebiet Grünberg-Lumda 
 

Die Maßnahme umfasst folgende Flächen:  

Gemarkung Flur Flurstück Flurbezeichnung Katastergröße 

Lardenbach 
5 236 

Seenbach mit Uferstreifen einseitig 

(nördlich) 
17.715 

 6 223 Seenbach mit Uferstreifen 8.100 

 6 239 Seenbach mit Uferstreifen 6.788 

Stockhäuser 

Hof 
1 58 Seenbach mit Uferstreifen 4.097 

 2 48 Seenbach mit Uferstreifen 4.352 

Stockhausen 1 148 Seenbach mit Uferstreifen 4.795 

 4 93 Seenbach mit Uferstreifen 11.346 

Weickartshain 2 91 Seenbach mit Uferstreifen 8.472 

 3 143 Seenbach mit Uferstreifen 4.221 

   Gesamt-Maßnahmenfläche  69.886 

 

Die Maßnahme wurde mit Aktenzeichen VII/360/313/06.00/17-0446Wa mit Bescheid vom 

05.07.2018 durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Gießen anerkannt.  

 

Mit der gesamten Maßnahme wird auf einer Fläche von 69.886 m² eine Aufwertung von 

230.458 Wertpunkten nach KV erzielt. Dies entspricht einem durchschnittlichen 

Aufwertungspotenzial von ca. 3,3 Punkten je m².  

 

Dem Gewerbegebiet werden 229.628 Ökopunkte auf einer Fläche von 69.634 m² zugeordnet 

(auf volle Quadratmeter gerundet).  

 

Ziele und Maßnahmen der Ökokontomaßnahme „Seenbach-Renaturierung“: 

➢ Renaturierung des Gewässerlaufs, tlw. Verlegung in Altarme 

➢ Anlage von Grabentaschen 

➢ Einbau von Totholz als Sedimentfang 

➢ Verbessern der Passierbarkeit durch Einbau einer Sohlgleite in Stockhausen  

➢ Einbeziehen des Uferrandstreifens durch Ankäufe, tlw. als Sukzessionsstreifen 

(Sukzessionsbildung mit truppweisem Aufkommen von Gehölzen in Kombination mit 

Hochstaudenfluren in definierten Bereichen) und tlw. in extensiver Mahd (1 bis 2-

schürig). 

➢ Unterlassung der Düngung und jeglicher Bodenveränderung 

 

Bedeutung des Gesamtgebietes 

Der „Seenbach“ hat sein Quellgebiet im Vogelsberg bei Kölzenhain (Stadt Ulrichstein) und 

mündet bei Merlau (Gemeinde Mücke) in die „Ohm“. Im Rahmen der Ökokontomaßnahme 

wurde der Fließabschnitt bearbeitet, der sich im Gebiet der Stadt Grünberg in den 

Gemarkungen Seenbrücke, Lardenbach, Stockhausen und Weickartshain befindet. Der 

gesamte Bereich ist Teil des FFH-Gebietes 5420-304 „Laubacher Wald“. Der Seenbach wurde 



 

 

auf dieser Strecke durch die genannten Maßnahmen renaturiert und in seiner Strukturvielfalt 

aufgewertet.  

 

Im Bereich der Renaturierung liegt eine der beiden hessischen Populationen von Unio crassus 

(Bachmuschel), einer Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie sowie der FFH-Einstufung als prioritäre 

Art. Die Seenbach-Population ist gleichzeitig die letzte bekannte stabile Population im 

gesamten hessischen Rhein- und damit auch Lahneinzugsgebiet mit geschätzt 3.200 Tieren 

und einem hohen Anteil von 64 % jüngerer Tiere (Gutachten Dr. Nagel, 2015). Für die 

Bachmuschel wurde die Renaturierungsplanung wie folgt angepasst:  

➢ Gewässerabschnitte, die bereits eine positive Eigenentwicklung erkennen lassen 

und Habitateignung für die Bachmuschel aufwiesen, wurden von Baumaßnahmen 

insbesondere im Sohlbereich ausgenommen. 

➢ Einträge in das Gewässer durch die angeschlossenen Überlaufbauwerke aus der 

Kanalisation wurden durch geeignete Maßnahmen gedämpft. 

➢ Sedimenteinträge in der Bauphase wurden weitgehend vermieden. 

➢ Eine Anhebung des Gewässers wurde aufgegeben. 

➢ Hochwasserschutz mittels Vorlandverwallungen. 

 



 
 
 
 
 

 

Landkreis Gießen 

-Naturschutz- 

Philipp-Reis-Straße 4 

 

35398 Gießen 

 
Hungen, 13. Juli 2017 

 

 

 

Ökokontomaßnahme nach § 16 BNatSchG sowie HAGBNatSchG § 10 in Verbindung 

mit der Kompensationsverordnung des Landes Hessen 

Projekt „Seenbach-Renaturierung“/Grünberg – Lardenbach, Weickartshain, 

Seenbrücke und Stockhausen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir nehmen Bezug auf mehrere Telefonate mit Ihrem Herrn Brockmann und bitten hiermit um 

Genehmigung eines Ökokontos „Seenbach-Renaturierung“ gemäß Unterlagen in Anlage.  

 

Hierzu möchten wir Einiges erläutern: 

Die Seenbach-Renaturierung wurde in großen Teilen aus Mitteln des Landesprogrammes 

„Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz“ finanziert. Hierzu wurde ein öffentlich-

rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Grünberg und dem Land Hessen, vertreten durch das 

RP Gießen, geschlossen. Mit dem Vertrag wird auf Seite 2 festgelegt, dass das Land Hessen 

maximal Kosten in einer Höhe von 138.700 € übernimmt. Die Mittel wurden in Gänze 

abgerufen (siehe beigefügte tabellarische Zusammenstellung der Kosten, letzte Seite).  

 

Allerdings hat die Renaturierung erwartungsgemäß wesentlich höhere Kosten hervorgerufen, 

so dass von den Gesamtkosten in Höhe von 253.518,98 € nach Abzug der maximalen 

Förderung in Höhe von 138.700 € noch ein Eigenanteil in Höhe von 114.818,98 € verblieb. In 

diesem Eigenanteil sind jedoch auch Maßnahmen des Hochwasserschutzes enthalten, die als 

Ökokontomaßnahme nicht beantragt werden. Insofern ergibt sich folgende Kostenrechnung 

für die reine Renaturierungs-Maßnahmenumsetzung: 

 

Gesamtkosten der Renaturierung  

(siehe beiliegende Kostenaufstellung):                   253.518,98 € 

Förderung Land Hessen        - 138.700,00 €  

Verbleibender Eigenanteil der Kommunen Grünberg und Mücke      114.818,98 € 

Hiervon naturschutzrelevante Renaturierungsmaßnahmen         81.047,91 € 

 

Dieser Eigenanteil bezieht sich auf 4,53 km Fließstrecke, von denen lediglich 3,817  

km im Bereich der Stadt Grünberg liegen.  

Damit entfällt auf die Stadt Grünberg von den vorgenannten 81.047,91 € eine 

Summe von 68.291,36 €. 

 



Außer für die Maßnahmenumsetzung sind jedoch auch Kosten für Flächenankäufe, sonstige 

Kosten und Kosten für Nutzungsausfall von Landwirten entstanden, die zwar zu 80 % 

gefördert wurden, jedoch demzufolge ein Eigenanteil von 20 % aufzubringen war. Die 

Flächenankäufe wurden genutzt, um die Uferstreifen, sowie weitere Grünlandflächen mit 

besonderer Bedeutung in das Eigentum der Stadt zu bringen. 

 

Gesamtkosten Flächenankauf 

(siehe beiliegende Kostenaufstellung)           48.440,20 € 

davon Fördersumme               38.752,16 € 

Verbleibender Eigenanteil der Stadt Grünberg            9.688,04 € 

 

Sonstige Kosten der Renaturierungsmaßnahme            8.601,56 € 

(siehe beiliegende Aufstellung) 

davon Fördersumme                6.881,25 € 

Verbleibender Eigenanteil der Stadt Grünberg            1.720,31 € 

 

Ausfall-Entschädigungen für Landwirte 2014            4.711,45 € 

(Siehe beiliegende Aufstellung) 

Davon Fördersumme                3.769,16 € 

Verbleibender Eigenanteil der Stadt Grünberg    942,29 € 

 

Ausfall-Entschädigungen für Landwirte 2015      92,96 € 

(Siehe beiliegende Aufstellung) 

Davon Fördersumme          74,37 € 

Verbleibender Eigenanteil der Stadt Grünberg      18,59 € 

 

Damit hat die Stadt Grünberg einen Eigenanteil von insgesamt 80.660,59 € erbracht. Die 

LPV beantragt im Namen der Stadt Grünberg die Anrechnung des Eigenanteils der 

Stadt Grünberg als Ökopunkte mit einem Ansatz von 0,35 €/Punkt und bittet hiermit 

um Genehmigung eines entsprechenden Ökokontos in Höhe von 230.458 Punkten. 

 

Gemäß dem Erlass des Landes Hessen (Staatsanzeiger 13.02.2017) ist eine Genehmigung als 

Ökokontomaßnahme nur dann möglich, wenn „die finanzielle Leistungsfähigkeit und die 

Stellung im Finanz- und Lastenausgleich des kommunalen Zuwendungsempfängers als 

unterdurchschnittlich eingestuft wird“. Diese Voraussetzung wurde durch die Stadt geklärt 

und seitens des HMdF am 07.06.17 mit der Bestätigung der unterdurchschnittlichen Stellung 

bestätigt (siehe Anlage).  

 

Für die Flächen ist eine weitere Besonderheit zu beachten: 

 

In dem Antragsbereich liegt eine der beiden hessischen Populationen von Unio crassus 

(Bachmuschel), einer Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie sowie der FFH-Einstufung als 

prioritäre Art, „für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden 

müssen“ (Anhang II). Wir fügen Ihnen hierzu Auszüge aus dem Artenhilfskonzept 

Bachmuschel in Hessen (FENA 2008) bei. 

 

Es liegen zu der Bachmuschel-Population weitere Gutachten vor: 

Einerseits ein Artgutachten der FENA aus 2008, das lediglich den Laubacher Bereich 

abdeckt).  

Zum Zweiten wurde eine Deckblattplanung durch das Büro IBU/Dr. Karl zur naturnahen 

Umgestaltung des Seenbaches im Jahr 2008 erstellt.  



Weiterhin wurde nach Durchführung der Renaturierung im hier angesprochenen 

Ökokontobereich im Rahmen eines Gutachtens in 2015 eine Kontrolluntersuchung der 

Bachmuschelpopulation vorgenommen und dabei festgestellt, dass die Population sich durch 

die durchgeführten Maßnahmen nicht verschlechtert hat.  

 

Wesentlich für die Bachmuschel ist, dass Sedimenteinträge und Beeinträchtigungen der 

Wasserqualität zuverlässig vermieden werden müssen. Dies hat dazu geführt, dass die 

bestehenden Festsetzungen im Bescheid der WI-Bank zur Renaturierung überprüft werden 

mussten, da im derzeit gültigen Bescheid für die Uferstreifen Sukzession als Ziel 

vorgeschrieben wird und der 10 m Uferstreifen durch entsprechende Markierung mit Pfosten 

von der Nutzung ausgegrenzt wurde. In Abstimmung mit dem Fachgutachter Dr. Nagel und 

der Oberen Wasserbehörde des RP Gießen wurde daher seitens der LPV ein Nutzungskonzept 

für die Uferstreifen erstellt. Das Nutzungskonzept wurde mit heutigem Datum seitens der 

Oberen Wasserbehörde beschieden. Auf der Basis der Vorgaben der Oberen 

Wasserbehörde finden Sie in Anlage im Antrag und den entsprechenden Karten eine 

abgestimmte Nutzung, die auch die Anforderungen des FFH-Gebietes abdeckt und nun 

Gegenstand der Ökokontomaßnahme werden soll.  

 

Sie finden die Stellungnahme der Wasserbehörde und des Amtes für den ländlichen Raum 

ebenfalls in Anlage. 

 

Die anliegenden Karten stellen die abgestimmte Nutzung der Uferstreifen und damit die 

Festsetzung der Nutzung für die Uferstreifen als Ökokontomaßnahme/-Fläche dar.   

 

Wir bitten um Genehmigung unseres Antrages und stehen selbstverständlich zur Klärung von 

Rückfragen zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ingrid Moser 

Geschäftsführerin      

 

 

 

 

Anlagen:  

Antrag 2-fach 



ANTRAG 

 

 

 

Ökokontomaßnahme nach § 16 BNatSchG sowie § 10 HAGBNatSchG in Verbindung 

mit der Kompensationsverordnung des Landes Hessen 

 

 

„Seenbach-Renaturierung“ 

  Artenschutzmaßnahmen zum Schutz und der Verbesserung des  

    Lebensraums der Bachmuschel (Unio krassus) 
 

Stadt Grünberg – Gemarkungen Lardenbach, Weickartshain, Seenbrücke und  Stockhausen 

 

 

 

 

 

 

Flächenbeschreibung und naturschutzfachliches Potential  
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Flächenbeschreibung und naturschutzfachliches Potential 

(in großen Teilen zitiert aus Deckblattplanung zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung 

IBU/Staufenberg 2010 und Kontrolluntersuchung der Bachmuschelpopulation im Seenbach in 

renaturierter Gewässerstrecke zwischen Flensungen und Freienseen Dr. Nagel et. al./Büdingen 2015) 

Bereits im Jahr 2003 traten erste Überlegungen auf, den „Seenbach“ zu renaturieren. Der 

„Seenbach“ hat sein Quellgebiet im Vogelsberg bei Kölzenhain (Stadt Ulrichstein) und 

mündet bei Merlau (Gemeinde Mücke) in die „Ohm“. Im Rahmen der hier beantragten 

Ökokontomaßnahme ist der Fließabschnitt betroffen, der sich im Gebiet der Stadt Grünberg in 

den Gemarkungen Seenbrücke, Lardenbach, Stockhausen und Weickartshain befindet. Der 

gesamte Bereich ist Teil des FFH-Gebietes 5420-304 „Laubacher Wald“.  

Der Landschaftsplan der Stadt Grünberg weist die Seenbach-Aue in diesem Bereich als 

„strukturreiches, extensiv genutztes Feuchtgrünland der Bachauen und Senken des 

Hügellandes mit Nassstellen und Seggenriedern“ und in kleinen Bereichen als „naturnahen 

Laubwald feuchter Auenlagen“ aus. In der Detailbeschreibung herausragender Biotope wird 

der Landschaftsplan wenig konkret und weist das Gebiet mit „überwiegender 

Mähwiesennutzung und mäßig strukturreichen Mittelgebirgsbach aus. In der Bewertung wird 

beschrieben: „weitgehend intensiv genutzte Talaue mit hohem Entwicklungspotenzial 

aufgrund weitgehend natürlicher Standortbedingungen.“ 

 

Der „Seenbach“ weist, wie viele „Vogelsberg-Bäche“, einen markanten Bruch zwischen 

Oberlauf bis Freienseen und folgender Flachstrecke bis zur Mündung in die Ohm auf. Er 

durchzieht die Niederung im hier angesprochenen Gebiet eher unspektakulär. Vor der 

Renaturierung verlief er in Teilen schnurgerade nach Norden und befand sich nicht in seinem 

natürlichen Zustand. Zwischen Lardenbach bis kurz vor der Ortslage Flensungen ist der Bach 

vergleichsweise naturnah und von erhaltenswerter Grünlandvegetation umgeben. 

Ganz besondere Bedeutung erlangte die Renaturierung darüber hinaus, als im Frühjahr 2009 

unterhalb der Kläranlage Freienseen zwei Bachmuscheln (Unio crassus) gefunden wurden. 

Eine daraufhin von der FENA in Auftrag gegebene Untersuchung des Bestandes ergab, dass 

die Bachmuschel von dieser Fundstelle aus bis zur Ortslage Flensungen hin nachweisbar ist. 

Aufgrund dieses Vorkommens wurde die schon vorhandene Renaturierungsplanung nochmals 

überdacht und an den Erfordernissen dieser Art ausgerichtet: 

- Gewässerabschnitte, die bereits eine positive Eigenentwicklung erkennen lassen und 

Habitateignung für die Bachmuschel aufwiesen, wurden von Baumaßnahmen 

insbesondere im Sohlbereich ausgenommen. 

- Einträge in das Gewässer durch die angeschlossenen Überlaufbauwerke aus der 

Kanalisation wurden durch geeignete Maßnahmen gedämpft. 

- Sedimenteinträge in der Bauphase wurden weitgehend vermieden. 

- Eine Anhebung des Gewässers wurde aufgegeben. 

Darüber hinaus wurden die als Hochwasserschutz geplanten drei Hochwasser-Rückhaltungen 

zugunsten von Vorlandverwallungen aufgegeben.  



Die Einschnitttiefe des Baches und die intensive Nutzung der Wiesen haben die in früherer 

Zeit sicher deutlich nasseren Wiesen in Teilen zu artenarmen Grünlandgesellschaften werden 

lassen, die weitgehend uninteressant sind. Lediglich im Bereich zwischen der 

Gemarkungsgrenze Freienseen und der Querung der L 3166 finden sich noch sehr artenreiche 

und schöne Nass- und Feuchtwiesen.  

Die Bachmuschel Unio crassus ist in Hessen akut vom Aussterben bedroht. Landesweit 

sind nur noch zwei Populationen bekannt, von denen die im Seenbach eine der 

Vorkommen darstellt. Sie ist gleichzeitig die letzte bekannte stabile Population im 

gesamten hessischen Rhein- und damit auch Lahneinzugsgebiet mit geschätzt 3.200 

Tieren und einem hohen Anteil von 64 % jüngerer Tiere (Gutachten Dr. Nagel). Die 

Bachmuschel ist darüber hinaus Anhang II- und Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie.  

 

Betroffene Flächen 

Gemarkung Flu

r 

Flurstück Flurbezeichnung Katastergröße 

Lardenbach 
5 236 

Seenbach mit Uferstreifen einseitig 

(nördlich) 
17.715 

 6 223 Seenbach mit Uferstreifen 8.100 

 6 239 Seenbach mit Uferstreifen 6.788 

Stockhäuser Hof 1 58 Seenbach mit Uferstreifen 4.097 

 2 48 Seenbach mit Uferstreifen 4.352 

Stockhausen 1 148 Seenbach mit Uferstreifen 4.795 

 4 93 Seenbach mit Uferstreifen 11.346 

Weickartshain 2 91 Seenbach mit Uferstreifen 8.472 

 3 143 Seenbach mit Uferstreifen 4.221 

   Gesamt-Maßnahmenfläche  69.886 

 

Entwicklungsziele 

Im Rahmen der Renaturierung wurden Grabentaschen angelegt und Totholz als Sedimentfang 

eingebaut. Auf Feuchtmulden und Blänken wurde zugunsten der Bachmuschel verzichtet. 

Eine Laufverlegung wurde im Bereich von zwei Mischwassereinleitern bei Seenbrücke und 

Stockhausen umgesetzt, um den Raum für ein Dämpfungsbecken zu schaffen bzw. den 

Altarm nutzen zu können. Der neue Lauf weist wechselnde Böschungsneigungen, 

Auskolkungen und Tief- und Stillwasserzonen auf. Die Maßnahmen dienen der Vergrößerung 

des Fließquerschnitts und Brechen das bisherige Trapezprofil. Sie schaffen grundwassernahe 

Sonderstandorte. Der bisherige Absturz am Brückenbauwerk der Hauptstraße in Stockhausen 

wurde durch eine filterstabil aufgebaute Sohlgleite für limnische Organismen passierbar 

gemacht.  

Die Uferbereiche wurden soweit möglich beidseitig, ansonsten einseitig in einer Breite von 10 

m im Rahmen des begleitenden Flurbereinigungsverfahrens in den Besitz der Stadt Grünberg 

gebracht. Das Gutachten von IBU/Staufenberg 2010 geht auf S. 12 noch davon aus, dass die 



Uferstreifen künftig nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Im Gegenteil sind 

Altgrasstreifen und Röhrichtstrukturen als Mangelbiotope am Seenbach benannt, die durch 

gelenkte Sukzession entstehen sollen. Empfohlen wird ein abschnittweises Mähen oder 

Mulchen. Vermieden werden soll vor allem ein flächiger, den Charakter des Tals 

verändernder Gehölzbesatz, während im unmittelbaren Uferrandbereich Gehölzaufwuchs 

durch angeschwemmte Erlensamen und Weidensukzession erwünscht ist.  

Die einseitigen Uferrandstreifen im Bereich der Hochhalden südwestlich Lardenbach sollen 

vollständig der Sukzession überlassen werden. 

 

Zu den Artenschutzmaßnahmen für die Bachmuschel: 

Die weiteren Ausführungen sind weitgehend aus dem Kontrollgutachten von Dr. Nagel (2015) 

entnommen oder abgeleitet: 

Im Zuge der Kontrolluntersuchung wurde eine Wirkungskontrolle der 

Renaturierungsmaßnahmen  im Hinblick auf einen möglichen Effekt auf die Population der 

Bachmuscheln durchgeführt. Die Untersuchungsstellen sind in der Karte der LPV 

entsprechend markiert. Bei der Kontrolluntersuchung wurde festgestellt, dass Jungtiere mit 

vier, drei bzw. einem Jahresring vorhanden waren, so dass insgesamt von einer erfolgreichen 

Reproduktion auch nach der Renaturierung ausgegangen werden kann.  

Der Gutachter kommt zu folgenden Empfehlungen: 

Die vorliegenden Zahlen lassen keinen Unterschied in der Besiedlung durch die Bachmuschel 

zwischen renaturierten und nicht renaturierten Streckenabschnitten des Seenbachs erkennen. 

Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Strömungsverhältnisse und dadurch bedingt die 

Substratzusammensetzung sich durch die Renaturierung nicht wesentlich verändert hat. Damit 

wurden die für die Bachmuschel wesentlichen Habitatfaktoren (Wasserqualität, 

Substratbeschaffenheit, Fischfaune) nicht verändert.  

Der Gutachter empfiehlt, das Gerinne selbst möglichst nicht anzugreifen. Eingriffe in die 

Uferzonen sollten behutsam und nur als Initialmaßnahmen zur Förderung der Eigendynamik 

des Gewässers angelegt werden.  

Aus dem Vorgeschilderten lässt sich ableiten, dass die von IBU empfohlene Sukzession nicht 

anzustreben ist, da diese sehr wohl die Uferzonen verändert und sich damit einhergehend auch 

Beschaffenheit des Substrates, bei Erlenansamung auch die Strömungsverhältnisse verändern 

könnten.  

Insofern geht die hier beantragte Ökokontomaßnahme in Abstimmung mit der  

 Oberen Wasserbehörde, dem Fachgutachter Dr. Nagel und dem FFH- 

  Gebietsbeauftragten (ALR) davon aus, dass die Uferbereiche in der bisherigen  

 Form weiterbewirtschaftet werden und somit in die zweischürige Mahd der 

 angrenzenden Grünlandflächen einbezogen werden.  

 



In definierten Bereichen (siehe Karten) wird eine Sukzession zugelassen und  

truppweise Erlenansamungen und hieraus resultierende truppweise 

Baumbestände toleriert. 

 

Zentrale Vorgabe ist, das Gewässer und die Uferstreifen-Nutzung in weiten 

Teilen unverändert beizubehalten. Substrateinträge in das Gewässer sollten             

vermieden werden.  

Mit diesen Vorgaben geht der Ökokontoantrag weit über die Empfehlung von 

Sukzession (gelenkt und ungelenkt) hinaus und schafft einen höheren Naturschutzwert 

als die Vorgaben der Förderung des Landes Hessen und der Renaturierung implizieren.  

 

 

Maßnahmen 

• 1-2-schürige Mahd der Uferstreifen in definierten Bereichen mit einem 1. Schnitt 

kurzfristig nach dem 15.06., mit Begründung auch vorgezogen ab 01.06. und einem 

zweiten Schnitt frühestens 8 Wochen später. Das Schnittgut ist zu entfernen (Heu, 

Grummet, Silage). 

• Unterlassung der Düngung und jeglicher Bodenveränderung 

• Sukzessionsbildung mit truppweisem Aufkommen von Gehölzen (hier vorzugsweise 

Erle) in Kombination mit Hochstaudenfluren in definierten Bereichen. 

 

 

Gez. Moser 

13.07.2017 









 

 

Auf dem Steinköppel 
Stadt Grünberg, Gemarkung Reinhardshain 

Flur 2, Flurstück 91/1 

Maßnahmenfläche: 16.828 m² 

 

Die Kompensationsfläche ist eine beweidete Kuppe zwischen Reinhardshain und Beltershain. 

Sie ist bereits strukturreich mit einem Feldgehölz, mehreren Gebüsch-Inseln und einer 

großen solitären Eiche. Das Feldgehölz enthält ebenfalls mehrere alte Bäume und stehendes 

Totholz. Das Grünland ist zum Teil nährstoffreich und artenarm, oben auf der Kuppe jedoch 

flachgründig und artenreicher. Es finden sich einige Magerkeitszeiger. In der nördlichen 

Hälfte der Parzelle wurden 2023 im Rahmen der HLBK zwei Bereiche mit LRT 6510 (Magere 

Flachland-Mähwiese) der Wertstufe B kartiert.  

 

Zielsetzung:  

➢ (Wieder-)Herstellung von Extensivgrünland mit Magerrasenanteilen und LRT 6510 

➢ Erhöhung der Strukturvielfalt, halboffene Weidelandschaft mit Gehölzinseln, 

Feldgehölz und Einzelgehölzen 

 

Maßnahmen 

➢ Erstherrichtung:  

o Rücknahme der Gehölzränder 

o Freistellen des Parzellenrands, um eine vollständige Beweidung der Parzelle 

zu ermöglichen 

o Einzelgehölze werden erhalten und falls nötig mit Verbissschutz versehen 

o Bei den Arbeiten anfallendes Starkholz wird zu mehreren Totholzhaufen über 

die Fläche verteilt aufgeschichtet.  

➢ Mähweide oder Extensive Beweidung:  

o Optionale Vorweide bis spätestens Ende April 

o Mahd im Juni mit Abtransport des Schnittguts, Nachweide ab August 

o Alternativ: Mind. 3-malige Beweidung pro Jahr  

o Bei Beweidung bevorzugt Ziegen, Schafe oder leichte Rinderrassen 

➢ Mind. 8 Wochen Pause zwischen den Nutzungen 

➢ Jährliche Nachmahd der Ruderalvegetation während oder nach der Beweidung 

➢ Jährliches Entfernen von aufkommenden Gehölzaustrieben 

➢ Ca. alle 5 Jahre abschnittsweise Rückschnitt bzw. Auf-den-Stock-setzen der 

Gehölzinseln, um eine diverse und dichte Gehölzstruktur zu erhalten 

➢ Monitoring der Vegetation spätestens alle 5 Jahre und Abstimmung mit der UNB zum 

Entwicklungsfortschritt 

➢ Falls sich keine ausreichende Entwicklung durch Extensivierung einstellt 

(Entscheidung der UNB): Artenanreicherung durch Mahdgutübertragung oder Einsaat 

von autochthonem Saatgut.  

 







Typ-Nr. Standard-Nutzungstypen Wpkt./m²

Lebensraum-

typ i.S. der 

Anlage 1 der 

Richtlinie 

92/43/EWG

Gesetzlich 

geschütztes 

Biotop (§ 30 

BNatSchG und 

§25 HeNatG)

Bestand 

[m]² 

Ziel

[m]² 

Punkte

 Bestand

Punkte 

Ziel

02.200 (B)

Gebüsche, Hecken, Säume 

heimischer Arten auf frischen 

Standorten

39 - - 1.927      75.153        

04.110 Einzelbaum, einheimisch (Eiche) 34 - - 229         7.786          

04.600 B Feldgehölz (Baumhecke), großflächig 50 - - 5.184      259.200      

06.220 B *a

Weiden intensiv mit deutlichen 

Vorkommen von Magerkeitszeigern 

(mäßig intensiv genutzt) 

30 - - 8.424      252.720      

06.310 (B) *b

Extensiv genutzte Flachland-

Mähwiesen - LRT 6510 Ausprägung 

„B“

56 6510 Ja 1.293      72.408        

02.200 (B)

Gebüsche, Hecken, Säume 

heimischer Arten auf frischen 

Standorten

39 - - 700         27.300          

04.110 Einzelbaum, einheimisch (Eiche) 34 - - 229         7.786            

04.600 B Feldgehölz (Baumhecke), großflächig 50 - - 3.199      159.950        

06.310 (B) *b

Extensiv genutzte Flachland-

Mähwiesen - LRT 6510 Ausprägung 

„B“

56 6510 Ja 1.293      72.408          

06.420 (B) *g

Magerrasen-extensiv genutzte Weide-

Interpolation 50/50 (stellenweise 

Entwicklungsfläche LRT 6510)

54 - - 11.636    628.344        

Summe: 16.828    16.828    667.267      895.788        

Wertdifferenz zum Ist-Zustand: 228.521        

Wertpunkte gesamte Maßnahme 228.521      

Wertpunkte

06.220 B *a 30

06.420 (B) *g 54

06.310 (B) *b 56

Ergänzte Biotoptypen/Erläuterungen

Magerrasen-extensiv genutzte Weide-Interpolation 50/50

Über die ganze Fläche sind mosaikartige Bereiche mit Felsaustritten und flachgründigen Boden vorhanden, auf denen sich ein 

artenreicher Magerrasen entwickeln kann. Es entsteht eine Interpolation (50/50) aus den KV-Typ 06.420 Magerrasen 

basenreicher Standorte mit 69 Wertpunkten pro m² und 06.210 (B) Extensiv genutzte Weiden mit 39 Wertpunkten pro m².

Extensiv genutzte Flachland-Mähwiesen - LRT 6510 Ausprägung „B“

Der Standard-Nutzungstyp 06.310 (B) Extensiv genutzte Flachland-Mähwiesen mit 55 Wertpunkten pro m² ist nach KV dem 

LRT 6510 zuzuordnen. Es wird daher für den Standard-Nutzungstyp die LRT-Ausprägung „C“ bei 55 Punkten pro m² festgelegt. 

Der Lebensraumtyp 6510 Ausprägung „B“ erhält aufgrund der höheren Wertigkeit einen Zusatzpunkt.

Weiden intensiv mit deutlichen Vorkommen von Magerkeitszeigern

Der Standard-Nutzungstyp 06.220 B Intensiv genutzte Weiden mit 21 Punkten/m² ist aufgrund der deutlich erkennbaren 

Magerkeitszeiger aufzuwerten um 9 Punkte und liegt damit gemittelt zwischen dem Standard-Nutzungstyp 06.220 B Weiden 

intensiv (21 Punkte) und 06.210 (B) Weiden extensiv genutzt mit deutlichen Vorkommen von Magerkeitszeigern (39 Punkte)

Kompensationsmaßnahme "Auf dem Steinköppel" (Grünberg-Reinhardshain)
Bilanzierung gemäß Kompensationsverordnung des Landes Hessen (2018)

Reinhardshain

Flur 2, Flurstück 91/1

23.878 m² Katastergröße

Stand 12.11.2025 Erstellt durch Lisa Schäfer (LPV Gießen e.V.)



 

 

Am Weißacker 
Stadt Grünberg, Gemarkung Harbach 

Flur 3, Flurstück 136 

Flur 4, Flurstücke 66 tlw. und 74 

Maßnahmenfläche: 12.674 m² 

 

Die Kompensationsfläche ist ein vollständig verbuschter Magerrasen in Harbach. Sie grenzt 

unmittelbar an die ehemalige Ersatzgeldmaßnahme „Sandberg“ an, die ebenfalls durch die 

Stadt Grünberg gepflegt und beweidet wird. Die Flächen können zukünftig im Verbund 

bewirtschaftet werden, so dass vom Magerrasen am „Sandberg“ ein Diasporenübertrag 

möglich ist. Aufgrund der Flachgründigkeit ist bei Entbuschung ein gutes ökologisches 

Entwicklungspotenzial gegeben. Steinhaufen sind im Gebüsch bereits vorhanden und 

zusätzlich werden bei Entbuschungsarbeiten Totholzhaufen als Kleinhabitate angelegt. 

Zudem dient die Schaffung einer halboffenen Weidelandschaft als Artenschutzmaßnahme für 

den Neuntöter.   

 

Zielsetzung:  

➢ Wiederherstellung von Extensivgrünland mit Magerrasenanteilen 

➢ Schaffen von Lebensraum für den Neuntöter (halboffene Weidelandschaft mit 

Gehölzinseln und Einzelgehölzen) 

 

Maßnahmen 

➢ Erstherrichtung:  

o Entbuschung auf mindestens 2/3 der Fläche 

o Gehölzinseln unterschiedlicher Größe, inselhaft verstreut, sowie Einzelgehölze 

werden mit einem Gesamtumfang von max. 4.000 m² Fläche erhalten 

(Weißdorn, Holunder, Schwarzdorn und andere auf der Fläche vorhandene 

Gehölze sowie Einzelbäume, z.B. Wildobstbäume).  

o Bei den Arbeiten anfallendes Starkholz wird zu mehreren Totholzhaufen über 

die Fläche verteilt aufgeschichtet.  

➢ 2-3-malige Beweidung pro Jahr (bevorzugt Ziegen, Schafe oder leichte Rinderrassen) 

➢ Mind. 8 Wochen Pause zwischen den Weidegängen 

➢ Jährliche Nachmahd der Ruderalvegetation während oder nach der Beweidung 

➢ Jährliches Entfernen von aufkommenden Gehölzaustrieben 

➢ Ca. alle 5 Jahre abschnittsweise Rückschnitt bzw. Auf-den-Stock-setzen der 

Gehölzinseln, um eine diverse und dichte Gehölzstruktur zu erhalten 

➢ Monitoring der Vegetation spätestens alle 5 Jahre und Abstimmung mit der UNB zum 

Entwicklungsfortschritt 

➢ Falls sich keine ausreichende Entwicklung durch Extensivierung einstellt 

(Entscheidung der UNB): Artenanreicherung durch manuelle Einsaat von 

autochthonem Saatgut.  

 







Typ-Nr. Standard-Nutzungstypen Wpkt./m²

Lebensraum-

typ i.S. der 

Anlage 1 der 

Richtlinie 

92/43/EWG

Gesetzlich 

geschütztes 

Biotop (§ 30 

BNatSchG und 

§25 HeNatG)

Bestand 

[m]² 

Ziel

[m]² 

Punkte

 Bestand

Punkte 

Ziel

02.700 (B)
durch Verbuschung degenerierte

Sonderstandorte
27 - - 12.348    333.396      

06.220 B Intensiv genutzte Weiden 21 - - 326         6.846          

06.420 (B) *g
Magerrasen-extensiv genutzte Weide-

Interpolation 50/50
54 - - 8.674      468.396      

02.200 (B)

Gebüsche, Hecken, Säume 

heimischer Arten auf frischen 

Standorten

39 - - 4.000      156.000      

Summe: 12.674    12.674    340.242      624.396      

Wertdifferenz zum Ist-Zustand: 284.154      

Wertpunkte gesamte Maßnahme 284.154    

Wertpunkte

06.420 (B) *g 54

Ergänzte Biotoptypen/Erläuterungen

Magerrasen-extensiv genutzte Weide-Interpolation 50/50

Über die ganze Fläche sind mosaikartige Bereiche mit Felsaustritten und flachgründigen Boden vorhanden, auf denen sich ein 

artenreicher Magerrasen entwickeln kann. Es entsteht eine Interpolation (50/50) aus den KV-Typ 06.420 Magerrasen 

basenreicher Standorte mit 69 Wertpunkten pro m² und 06.210 (B) Extensiv genutzte Weiden mit 39 Wertpunkten pro m².

Kompensationsmaßnahme "Am Weißacker" (Grünberg-Harbach)
Bilanzierung gemäß Kompensationsverordnung des Landes Hessen (2018)

Harbach

Flur 3, Flurstück 136

Flur 4, Flurstücke 66 tlw. und 74

15.507 m² Katastergröße

Stand 12.11.2025 Erstellt durch Lisa Schäfer (LPV Gießen e.V.)







 

 

 

- Kompensationsmaßnahmen der Gemeinde Rabenau - 

für das interkommunale Gewerbegebiet Grünberg-Lumda 

 

Zur Kompensation des interkommunalen Gewerbegebiets Lumda werden folgende 

Maßnahmen von der Gemeinde Rabenau eingebracht:  

 

Maßnahme Biotopwertpunkte Fläche in m² 

Waldstilllegungen Rabenau 761.590 139.201    

Bellevue I (Waldstilllegung) 140.333    10.394    

Auf dem Hainberg 60.340    5.940    

Köppeltanne 34.702    1.889    

Summe:  996.965 157.424 

 

Waldstilllegungen Rabenau; „Köppeltanne“: eingebuchte Ökopunkte. 

„Bellevue I“: Vorlaufende Ersatzmaßnahme.  

„Auf dem Hainberg“: in Herstellung und daher nicht eingebucht.  

Die Maßnahmen werden aus dem Ökokonto der Gemeinde entlassen und als 

Kompensationsflächen in den Bebauungsplan eingebracht.  

 

Kurzzusammenfassung der einzelnen Maßnahmen: 

 

Bellevue I 
Gemarkung Kesselbach 

Flur 4, Nr. 8 (tlw.) 

 

Vorlaufende Ersatzmaßnahme 

Aktenzeichen UNB: VII-360-313/15.04/04-0444 (Bescheid vom 28.09.2004) 

Für das Gewerbegebiet Lumda werden die noch verfügbaren 140.333 Punkte auf einer Fläche 

von 10.394 m² zugeordnet. 

 

Zielsetzung der zugeordneten Fläche:  

➢ Prozessschutz, natürliche Waldentwicklung 

 

Maßnahmen 

➢ Völliger Nutzungsverzicht 

➢ Eindeutige Markierung  

➢ Im Falle der Notwendigkeit von Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Wege 

werden die betroffenen Bäume gefällt und unbearbeitet als Totholz auf der Fläche 

belassen. 

 

  



 

 

Waldstilllegungen Rabenau 
Flächenübersicht der stillgelegten Wälder:  

Name Gemarkung Flächen-

größe 

BWP Bemerkungen/ Besonderheiten 

Bellevue II Londorf 1,2 ha 66.066 Angrenzend an bestehende 

vorlaufende Ersatzmaßnahme 

(Bellevue I); Bachlauf; Felsaustritte; 

sehr alte Bäume (>200 Jahre); im LP 

als besonders wertvoll genannt 

Auf dem 

Köppel 

Allertshausen 1,2 ha 69.738 Waldinsel in Grünland; Felsblöcke 

Köppchen Kesselbach 2,7 ha 119.664 Hanglage; Gradient trocken-nass 

Mittelberg & 

Auf dem 

Hainberg 

Kesselbach 3,1 ha 169.780 Unmittelbar an Ökokontomaßnahme 

„Hainberg“ angrenzend; Erlenwald 

an der Lumda; Steinbruch, 

Felsaustritte; 

Hang mit Kirschen und alten Haseln 

Am Lemberg Odenhausen 3 ha 181.702 Komplex aus sechs Abteilungen; 

Steinbrüche; sehr strukturreich, viel 

Totholz; Rotmilan, Kolkrabe, Uhu, 

Waldameise 

Herdstrisch Odenhausen 2,8 ha 154.640 Himmelsteich; Kolkrabe 

 

Ökokontomaßnahme, eingebucht.  

Aktenzeichen UNB: VII/360/313/15.00/20-0822 Hab (Bescheid vom 07.05.2021) 

 

Die Flächen werden vollständig zugeordnet.  

 

Zielsetzung der zugeordneten Fläche:  

➢ Prozessschutz, natürliche Waldentwicklung 

 

Maßnahmen 

➢ Völliger Nutzungsverzicht 

➢ Eindeutige Markierung  

➢ Im Falle der Notwendigkeit von Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Wege 

werden die betroffenen Bäume gefällt und unbearbeitet als Totholz auf der Fläche 

belassen. 

 

  



 

 

Auf dem Hainberg 
Gemarkung Kesselbach 

Flur 5, Flurstück 118 tlw.  

 

Ökokontomaßnahme (bereits tlw. zugeordnet) 

Aktenzeichen UNB: VII-360-313/15.03/11-0400 St/Sr (Bescheid vom 07.09.2011, 

Änderungsbescheid vom 19.09.2011) 

 

Die Maßnahme wird vollständig zugeordnet.  

 

Zielsetzung der zugeordneten Fläche:  

➢ Umbau eines Fichtenbestandes in einen Laubholzbestand mit seltenen Baumarten (z.B. 

Elsbeere, Speierling, Eibe) 

 

Maßnahmen 

➢ Abtrieb des Fichtenbestandes 

➢ Anpflanzung seltener Baumarten truppweise im Verband von 5m x 5m, Erhalt 

vorhandener Laubbäume 

 

 

Köppeltanne 
Gemarkung Allertshausen 

Flur 9, Flurstück 68 tlw. 

 

Ökokontomaßnahme (bereits tlw. zugeordnet) 

Aktenzeichen UNB: VII-360-313/15.01/05-0153 (Bescheid vom 10.08.2005) 

Die Fertigstellung der Maßnahme wurde am 07.06.2016 von der UNB bestätigt und die 

Ökopunkte damit eingebucht. 

 

Für das Gewerbegebiet Lumda werden die noch verfügbaren 34.702 Punkte auf einer Fläche 

von 1.889 m² zugeordnet. 

 

Zielsetzung der zugeordneten Fläche:  

➢ Wiederherstellung von Mager- und Halbtrockenrasen 

➢ Entwicklung von artenreichem frischem Weidegrünland und artenreichen trockenen 

und frischen Glatthaferwiesen 

 

Maßnahmen 

➢ Extensive Bewirtschaftung durch Mahd (Streifenmahd) und Beweidung 

➢ Entfernen von Gehölzen 

➢ Freistellen von Wacholdern 

➢ Pflege der Obstbäume 
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Ökokontomaßnahme 
 

„Hainberg“ 
 

 

Kompensationsfläche „Hainberg“ 

Gemarkung Kesselbach, Flur 5 Nr. 118, Katastergröße 17.828 m². 

Gemeindewaldabteilung 419 A1 

Planungsrelevant sind 8.164 m², davon 5.940 m² Maßnahmenfläche 
 
Bei der Gemeindewaldabteilung 419 A1 handelt es sich um einen z.T. durch Windwurf 

geschädigten, etwa 50-jährigen Fichtenbestand. Das Gebiet ist von landwirtschaftlich 

genutzten Flächen umgeben und befindet sich unmittelbar östlich der Ortslage 

Kesselbach. Oberhalb des Waldstückes verläuft die Landstraße L3146. 

 

Das Gebiet ist südexponiert und stark geneigt. Am Fuße des Hangs fließt ein kleines 

Gewässer. Als Ausgangsgestein liegt Basalt vor, aus dem sich ein überwiegend 

flachgründiger, lehmiger Boden entwickelt hat.  

 

Die Nutzung des Waldstückes ist durch die starke Neigung erheblich erschwert, die 

Fläche ist daher als Wald außer regelmäßigem Betrieb eingestuft. 

 

 

Beschreibung des IST-Zustandes  
 

Im westlichen Teil des betreffenden Waldstückes findet sich ein ca. 1.100 m² großer, etwa 53-

jähriger Laubholzbestand, der vor allem durch Eiche, Ahorn und Hainbuche geprägt ist. 

Vereinzelt finden sich auch Kirschbäume.  

Unmittelbar östlich an diesen grenzt ein Fichtenbestand, der durch Borkenkäfer und 

Windwurf z.T. bereits erheblich geschädigt ist. Die Windwurfflächen befinden sich alle an der 

Nord- bzw. Nordostgrenze des Gebietes zur Landstraße hin. An der Landstraße entlang stehen 

einige große Laubbäume. Bei diesen handelt es sich vorwiegend um Eichen bzw. Bergahorn.  

Der lehmige, eher flachgründige Untergrund (Lehm auf Basalt) bietet den Fichten, die ein 

tellerartiges Wurzelwerk bilden, wenig Halt.  

 

Der kleine Mittelgebirgsbach am Hangfuß der Fläche kommt aus nordöstlicher Richtung und 

fließt nach Südwesten. Das Bachbett hat sich bis zu zwei Meter tief eingegraben und wird von 

Osten nach Westen hin schmaler. Der Abstand zwischen den Böschungskanten beträgt im 

nordöstlichen Teil des Gebietes bis zu 10 m. Die Gewässersohle ist strukturreich und durch 

größere Steine und Kies geprägt. Im Gewässerbett, sowie an der südlichen Böschungskante 

befindet sich ein bachbegleitender Laubholzsaum mit standortangepasster Artenausstattung.  

 

Das im Süden an das Gebiet grenzende Grünland ist mäßig artenreich bis artenarm, weist 

allerdings als Besonderheit den Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) auf.  

 

 

 

 



3 

 

ZIEL-Konzept: 
 

Ziel auf der Maßnahmenfläche ist es, die Fichten zu entfernen und anschließend einen 

Laubholzbestand mit seltenen Baumarten (z.B. Elsbeere, Speierling, Eibe) zu etablieren. Der 

Laubholzbereich im Westen der betreffenden Fläche bleibt dabei unangetastet, ebenso die 

vereinzelten Laubbäume, die sich im Fichtenbestand finden. Die Anpflanzung erfolgt im 

Verband (5m x 5m), wobei die seltenen Baumarten unvermischt mindestens truppweise 

flächig stehen. Da sich das Waldstück in isolierter Lage inmitten von landwirtschaftlichen 

Flächen befindet, ist mit geringem Verbiss durch Wild zu rechnen. Es wird daher zunächst auf 

die Anbringung eines Verbissschutzes verzichtet, dieser ist bei unerwartet hohem Verbiss 

jedoch nachträglich anzubringen.  

 

 

Maßnahmen: 

Abtrieb des Fichtenbestandes 

Anpflanzung seltener Baumarten truppweise im Verband von 5m x 5m 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Typ-Nr. Standard-Nutzungstypen Wpkt./m² m² Ist m² Ziel Pkt. Ist Pkt. Ziel

01.229 B Sonstige Fichtenbestände 24 4.511 108.264

01.229 B *b Fichten als Überhälter, ansonten Schlagflur bzw. Sukzession 31 492 15.252

01.152 Schlagfluren (siehe Erläuterungen) 32 937 29.984

01.147 *a Waldneuanlage mit seltenen Baumarten 36 5.940 213.840

5.940 5.940 153.500 213.840

Wertdifferenz zum Ist-Zustand: 60.340

Wertpunkte Gesamtprojekt 60.340

Typ-Nr. Abgeleitete Nutzungstypen und  Erläuterungen zu Nutzungstypen Wpkt./m²

01.152 Erläuterung zu diesem hier angewandten Biotoptyp: 32

01.147 *a Waldneuanlage mit seltenen Baumarten 36

01.229 B *b Fichten als Überhälter, ansonsten Schlagflur bzw. Sukzession 31

Gemäß Erlaß des Landes Hessen (Kalamitäten-Erlaß) sind Windwurf-Flächen nicht mit ihrem ursprünglichen Bestand anzusetzen, sondern als Sukzessionsflächen einzustufen.

Die mit seltenen Baumarten aufgeforstete Fläche stellt einen waldbaulichen Sonderstandort dar, der vergleichbar ist mit 01.147 Neuanlage edellaubholzreicher Schlucht-, Schatthang- und 

Blockschuttwälder (36 Punkte m²) und 01.137 Neuanlage von Auwald/Bruchwald/Ufergehölz (36 Punkte m²) . Der abgeleitete Biotoptyp wird ebenfalls mit 36 Wertpunkten/m² bewertet.

Der Standard-Nutzungstyp 01.229 Sonstige Fichtenbestände  mit 24 Wertpunkten pro m² ist weitgehend nicht mehr vorhanden, es dominiert der Standard-Nutzungstyp 01.152 Schlagfluren, 

Sukzession  mit 32 Wertpunkten/m². Daher wird der hier angesprochene Nutzungstyp nahe 01.152  mit 31 Punkten eingestuft.

"Hainberg bei Kesselbach"

Maßnahmenfläche 5.940  m²

Kesselbach, Flur 5, Parzelle Nr. 118, Kastastergröße 17.828 m², Maßnahmenfläche 5.940 m² der Waldabteilung 419 A1
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Ergänzungsfläche „Bellevue“ 
Gemeindewald-Abteilung 107 A3  

Flurstück Flur 4 Nr. 8 (tlw.) (Londorf) 

Bei der Abteilung handelt es sich um eine Ergänzungsfläche zur bereits abgestimmten 

vorlaufenden Ersatzmaßnahme „Bellevue“ (Abteilung 107 A2).  

Wertpunkte 

Waldabteilung Wertpunkte / m² Anteil betroffener Fläche* [m²] Wertpunkte gesamt 

107 A3 5,5 12.012 66.066 

* Flächengröße mit ArcGIS ermittelt 

Maßnahmen 

 Völliger Nutzungsverzicht 

 Eindeutige Markierung  

 Im Falle der Notwendigkeit von Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Wege 

werden die betroffenen Bäume gefällt und unbearbeitet als Totholz auf der Fläche 

belassen. 

Auf der Fläche befinden sich über 200 Jahre alte, sehr markante Buchen und Eichen mit 

hohem Wert als Habitatbäume ebenso wie für das Landschaftsbild. Hinzu kommt eine 

Aufwertung des Lebensraums durch einen Bachlauf (bei Begehung trocken gefallen), 

Felsaustritte und Steine. Aufgrund dieser Elemente wird die Waldabteilung als 

Sonderstandort eingestuft. Insgesamt ist das Gelände sehr strukturreich. Der Totholzanteil ist 

dagegen nicht sehr hoch und vor allem in den Randbereichen konzentriert. 

Der Unterwuchs ist eher spärlich ausgeprägt. Die größte Vielfalt der Flora findet sich entlang 

des Bachlaufs.  

Ein möglicher Störfaktor ist durch einen Wanderweg gegeben, der durch das Waldstück und 

über den Bach verläuft. Der Weg bedingt auch, dass bei einer Stilllegung weiterhin die 

Verkehrssicherungspflicht zu beachten ist. Falls Fällungen notwendig werden, sollten die 

Bäume als Totholz auf der Fläche belassen werden. 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Rabenau (PNL Hungen 2004) wird für die 

Waldbereiche nördlich von Londorf in der Flur „Katzengehege“ eine Empfehlung für 

Schutzmaßnahmen ausgesprochen. Die strukturreichen, naturnahen, älteren Laubwaldbereiche 

und vorhandene Sonderstandorte wie offene Felswände und Geröllhalden sollen mit hoher 

Dringlichkeit gesichert werden. Es wird empfohlen, die vorhandenen Sonderstandorte im 

Wald durch Herausnahme aus der Bewirtschaftung zu erhalten und auch Normalstandorte 

teilweise unter Prozessschutz zu stellen. Dem Bereich „Katzengehege“ wird eine hohe 
faunistische Bedeutung zugesprochen.   



  

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau wird die Waldabteilung wie folgt 

beschrieben: 

• Wald in regelmäßigem Betrieb 

• Regenerationsstadium 

• Wasserschutzgebiet zu 100 % 

• 280 - 310 m üNN mit mäßiger bis starker Südwest-/ Westneigung 

• Frisch/ mäßig frisch, eutroph 

• Untere Buchenmischwaldzone 

• Boden mittelgründig 

• Bestand Hauptschicht: 91 % 203-jährige Buche, außerdem 110-jährige Fichte, 

203-jährige Eiche 

• Bestand Verjüngungsschicht: 100 % 15-jährige Buche, außerdem Vogelkirsche 

und Eiche 

• Erhöhte Verkehrssicherungserfordernis 

• Biotop: Bach südwestl. Rückerstall (Nutzungstyp 04.211: Kleine bis mittlere 

Mittelgebirgsbäche; HB 1995) 

Artenliste der Flora (keine vollständige Erfassung) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 

Brachypodium sylvaticum Wald-Zwenke 

Carex sylvatica Wald-Segge 

Chaerophyllum temulum Hecken-Kälberkopf 

Circaea lutetiana Großes Hexenkraut 

Dryopteris cf. filix-mas Echter Wurmfarn 

Galium odoratum Waldmeister 

Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 

Geum urbanum Nelkenwurz 

Hedera helix Gemeiner Efeu 

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut 

Luzula luzuloides Weißliche Hainsimse 

Lycopus europaeus Ufer-Wolfstrapp 

Melica uniflora Einblütiges Perlgras 

Milium effusum Wald-Flattergras 

Mycelis muralis Mauer-Lattich 

Prunella vulgaris Kleine Braunelle 

Rubus fruticosus agg. Brombeere 

Rumex sanguineus Blut-Ampfer 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Silene dioica Rote Lichtnelke 

Stachys sylvatica Wald-Ziest 

Urtica dioica Große Brennnessel 

Vicia sepium Zaun-Wicke 

Viola sp. Veilchen 
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Betriebsbuch
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1349-2-1710-185 Gemeindewald Rabenau, Revier: Allendorf 2013

WirB 1,3 ha Abteilung:  107 A 3 FE

Funktionen
Wasserschutzgebiet, wirtschaftsbeeinflussend, ausgewiesen 100%
Wald mit Klimaschutzfunktion, wirtschaftsbeeinflussend, 
faktisch

87%

Wald mit Erholungsfunktion, wirtschaftsbeeinflussend, faktisch 87%
Wald mit Bodenschutzfunktion, wirtschaftsbestimmend, 
faktisch

86%

Naturschutz
Sonstige Biotopschutzfläche, wirtschaftsbestimmend, faktisch 51%
Biotop (HB), wirtschaftsbestimmend, faktisch 0%

Standort
Höhe 280 - 310 m über NN
Skelettanteil: mittel (26% bis 50%)
mittelgründig
Basalt mit Lößlehm
lehmiger Lehm

nach Südwest - West stark geneigt (<= 36%) 
bis mäßig geneigt (<= 18%)

Vorderer (nordwestl.) Vogelsberg
Untere Buchen-Mischwaldzone
schwach subkontinental
mäßig frisch / frisch
eutroph

44
3
3
3 / 1
1

Bestand, Ziel und Maßnahmen
BU, mittleres Baumholz bis starkes Baumholz
Regenerationsstadium aus Naturverjüngung

locker mit Lücken
 

BU mit BU, AH

Bestandesbeschreibung

% ha BA Alter
(von - bis) Bonität  Qualität

Ästung  Mischform GW TR Vorrat Zuw. EG Nutzung
Vfm Vfm Vfm Efm Efm/ha

Hauptschicht    B° 0,63    1,3 ha Hauptnutzung
91 1,2 BU 203  III.5 -     308 60 3/10 101 80 68

6 0,1 FI 110  II.0   gruppe   30 10 7/10 25 20 256
3 0,0 EI 203  II.5 -  einzeln   8 0  0 0 0

gesamt 346 70 126 100
je ha 266 54 77

Verjüngungsschicht    B° 0,60    1,3 ha  
100 1,3 BU 15 7-25 I.0      0 0  0 0 0

0 0,0 VKR 20  I.0   einzeln - trupp   0 0  0 0 0
0 0,0 EI 15  I.0   einzeln   0 0  0 0 0

gesamt 0 0 0 0
je ha 0 0 0

Bestand gesamt 346 70 126 100
je ha 266 54 77
Einschlag % des Zuwachses: 179%

Verjüngungsplan
% ha BA Verjüngungsart  Mischform GW TR Waldschutz

100 0,3 BU Naturverjüngung     
0,3 23% der Bestandsfläche

Text
Naturschutz: angestrebter Totholzanteil 35 Vfm; erhöhte Verkehrssicherungserfordernis;

Schutzgebiete und Biotope
Biotop (HB), Bach südwestl. Rückerstall, 5319 / 520, 1995 0%
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1349-2-1710-185 Gemeindewald Rabenau, Revier: Allendorf 2013

WirB 1,3 ha Abteilung:  107 A 3 FE

Naturalkontrolle
Jahr Eiche Buche Fichte Kiefer Summe je Hektar Fläche
Hauptnutzung insges.
2015 1 Efm 20 Efm 21 Efm 70 Efm 0,3 ha
gesamt 0 Efm 1 Efm 20 Efm 0 Efm 21 Efm 70 Efm 0,3 ha

Winkelzählprobe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

H BU 203
H FI 110
H EI 203
 
 
 
V BU 15
V VKR 20
V EI 15
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„Auf dem Köppel“ 

Gemeindewald-Abteilung 215-1  

Flurstück Flur 9 Nr. 58 (Allertshausen) 

 

Wertpunkte 

Waldabteilung Wertpunkte / m² Anteil betroffener Fläche* [m²] Wertpunkte gesamt 

215-1 6 11.623 69.738 

* Flächengröße mit ArcGIS ermittelt 

Maßnahmen 

 Entfernen baulicher Anlagen 

 Völliger Nutzungsverzicht 

 Eindeutige Markierung  

 Im Falle der Notwendigkeit von Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Wege 

werden die betroffenen Bäume gefällt und unbearbeitet als Totholz auf der Fläche 

belassen. 

Diese Waldabteilung stellt einen Sonderstandort innerhalb einer von Grünland beherrschten 

Landschaft dar. Als Waldinsel kommt ihr trotz geringer Größe eine besondere Bedeutung als 

Rückzugsort für Flora und Fauna der Umgebung zu.  

Die Struktur der Abteilung ist stark zerklüftet und an einigen Stellen von Felsblöcken und 

Steinhaufen durchsetzt. Sie wird daher als natürlicher Sonderstandort eingestuft. 

Ein Störfaktor ist zum einen der unmittelbar angrenzende landwirtschaftliche Betrieb sowie 

alte bauliche Anlagen, die zu einem ehemaligen Spielplatz gehören. Zur Entwicklung eines 

Ökokontos müssten diese entfernt werden. Die Fläche wird offenbar zumindest avifaunistisch 

betreut; es wurden Nistkästen an den Bäumen aufgehängt. 

Das Waldstück besitzt einen bemerkenswerten Altholzbestand (überwiegend Eichen) und hat 

einen hohen Totholzanteil. Im Unterwuchs ist in großen Teilen das neophytische Kleinblütige 

Springkraut (Impatiens parviflora) zu finden, im Wechsel mit standorttypischem Unterwuchs. 

Bemerkenswert sind hier das Echte Salomonssiegel (Polygonatum odoratum), das in der 

ganzen Abteilung präsent ist, das Dunkle Lungenkraut (Pulmonaria obscura) sowie das 

Wald-Geißblatt (Lonicera periclymenum). Zudem ist vereinzelt die Waldgerste (Hordelymus 

europaeus) vorhanden. Insgesamt weist der Unterwuchs eine hohe Deckung auf. 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Rabenau (PNL Hungen 2004) wird das Vorkommen 

folgender Arten angrenzend an die Waldabteilung aufgeführt: Myosotis discolor und Galium 

pumilum. Die Arten konnten im Wald selbst nicht nachgewiesen werden. 



  

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau wird die Waldabteilung wie folgt 

beschrieben: 

 Wald in regelmäßigem Betrieb 

 Ausreifungsstadium 

 Wasserschutzgebiet zu 100 % 

 310 - 330  m üNN mit mäßiger bis starker Nord-/ Nordwestneigung 

 Frisch/ mäßig frisch, eutroph 

 Obere Buchenmischwaldzone 

 Boden mittelgründig 

 Bestand Hauptschicht: 59 % 148-jährige Eiche, weiterhin 148-jährige Buche, Kiefer, 

Europäische Lärche, und Hainbuche, 51-jährige Linde und Ahorn,  90-jährige 

Vogelkirsche. 

 Bestand Unterschicht: 90 % 148-jährige Hainbuche, 10 % 40-jährige Linde 

 Bestand Verjüngungsschicht: 100 % Ahorn, weiterhin Hainbuche und Aspe 

 Hainbuche von guter Schaftqualität, Bestandesschluss im Jungwuchs durch Hasel und 

Holunder, Blocküberlagerung 

 Vorkommen von Haselwurz 

Artenliste der Flora (keine vollständige Erfassung) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Chaerophyllum temulum Hecken-Kälberkopf 

Convallaria majalis Maiglöckchen 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Dryopteris cf. filix-mas Echter Wurmfarn 

Galium odoratum Waldmeister 

Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 

Hedera helix Gemeiner Efeu 

Hordelymus europaeus Waldgerste 

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut 

Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt 

Melica uniflora Einblütiges Perlgras 

Milium effusum Wald-Flattergras 

Polygonatum odoratum Echtes Salomonssiegel 

Rubus fruticosus agg. Brombeere 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Stellaria holostea Große Sternmiere 

Viola sp. Veilchen 



  

  

 
Zu entfernende bauliche Anlagen 
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„Köppchen“ 

Gemeindewald-Abteilung 415 A1 

Flurstück Flur 6 Nr. 55 (tlw.) (Kesselbach) 

Die Waldabteilung besitzt einen großen Anteil an Habitatbäumen und ist besonders im 

östlichen Teil naturnah mit viel Totholz. Im westlichen Teil ist der Wald sehr licht und zeigt 

Störstellen. 

Wertpunkte 

Waldabteilung Wertpunkte / m² Anteil betroffener Fläche* [m²] Wertpunkte gesamt 

415 A1 4,5 26.592 119.664 

* Flächengröße mit ArcGIS ermittelt 

Maßnahmen 

 Völliger Nutzungsverzicht 

 Eindeutige Markierung  

 Im Falle der Notwendigkeit von Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Wege 

werden die betroffenen Bäume gefällt und unbearbeitet als Totholz auf der Fläche 

belassen. 

Der Wald befindet sich östlich von Kesselbach an der Kreuzung der L3146 und der L3126 

und südlich des Schiffelbachs. Bedingt durch die Lage unmittelbar an zwei Straßen, von 

denen eine vielbefahren ist, kann in dieser Waldabteilung eine ungestörte Entwicklung nicht 

gegeben sein. Hinzu kommt die Ablagerung von Müll an einigen Stellen. Eine kürzlich 

erfolgte Holzentnahme wurde bei Begehung festgestellt.  

Entlang der Straßen wurde ein Streifen von 10 m Breite von der Stilllegungsfläche 

ausgeschlossen, da dieser voraussichtlich vom geplanten Ausbau des Straßenkreuzes 

beeinträchtigt sein wird (entlang der Straßen sind auf wenigen Metern Breite 

Gehölzpflanzungen bzw. Grünlandeinsaaten vorgesehen. Siehe Planungsentwurf im Anhang). 

Der westliche Teil des Waldstücks ist eher licht und es ist nur stellenweise niedrige 

Naturverjüngung vorhanden. Gleichzeitig finden sich Störzeiger wie Brennnessel und 

Brombeeren, sowie Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) in den Randbereichen. Der 

östliche Teil des Waldes ist dagegen dichter und vitaler, hier ist eine natürliche Verjüngung 

vorhanden und es findet sich mehr Totholz. Auch der Unterwuchs ist dort besser ausgeprägt. 

Die teils sehr markanten Altbäume sind naturschutzfachlich wertvoll und besitzen viele 

Baumhöhlen. 

Im unteren Teil der leichten Hanglage befinden sich mehrere Nassstellen, teils auch mit 

Offenbodenanteil durch Wildschweinwühlen. Dort sind Feuchte- und Nässezeiger wie die 

Flatter-Binse (Juncus effusus) und der Gewöhnliche Blutweiderich (Lythrum salicaria) zu 



  

finden. Außerdem wurde vereinzelt das Behaarte Johanniskraut (Hypericum hirsutum) 

festgestellt. 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Rabenau (PNL Hungen 2004) wurden in der Umgebung 

der Waldabteilung folgende Arten erfasst: Iris pseudacorus, Galium wirtgenii, Silaum silaus, 

Valeriana dioica sowie die Sumpfschrecke und der Mauerfuchs. Die Arten konnten nicht 

bestätigt werden, womöglich sind sie jedoch in den angrenzenden Gebieten vorhanden, da nur 

die betroffenen Waldabteilungen selbst erfasst wurden. 

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau wird die Waldabteilung wie folgt 

beschrieben: 

 Wald in regelmäßigem Betrieb 

 Regenerationsstadium 

 Wasserschutzgebiet zu 97 %, Klimaschutzfunktion 

 280 - 310 m üNN mit mäßiger bis starker Nordwestneigung 

 Frisch/ mäßig frisch, eutroph 

 Untere Buchenmischwaldzone 

 Boden mittelgründig bis tiefgründig 

 Bestand Hauptschicht: 96 % 173-jährige Buche, 173-jährige Kiefer (abgängig), Eiche 

und Hainbuche, 121-jährige Fichte. Verjüngungsschicht: 59 % 18-jährige Buche, 33 

% 18-jähriger Ahorn, 18-jährige Hainbuche und Vogelkirsche 

 Angestrebter Totholzanteil: 70 Vorratsfestmeter 

Artenliste der Flora (keine vollständige Erfassung) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Agrostis capillaris Rotes Straußgras Hypericum hirsutum Behaartes Johanniskraut 

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke Impatiens noli-tangere Großes Springkraut 

Arctium lappa Große Klette Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut 

Brachypodium sylvaticum Wald-Zwenke Juncus effusus Flatter-Binse 

Calamagrostis epigejos Land-Reitgras Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt 

Carex remota Winkel-Segge Luzula luzuloides Weißliche Hainsimse 

Carex sylvatica Wald-Segge Lythrum salicaria Gewöhnlicher 

Blutweiderich 

cf. Athyrium filix-femina Wald-Frauenfarn Milium effusum Wald-Flattergras 

Circaea lutetiana Großes Hexenkraut Oxalis acetosella Waldsauerklee 

Convallaria majalis Maiglöckchen Prunella vulgaris Kleine Braunelle 

Deschampsia cespitosa Draht-Schmiele Ranunculus reptans Kriechender Hahnenfuß 

Dryopteris cf. filix-mas Echter Wurmfarn Rubus idaeus Himbeere 

Equisetum arvense Acker-Schachtelhalm Rubus fruticosus agg. Brombeere 

Galium aparine Kletten-Labkraut Rumex palustris Sumpf-Ampfer 

Galium odoratum Waldmeister Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Geranium robertianum Stinkender 

Storchschnabel 

Stellaria holostea Große Sternmiere 

Geum urbanum Nelkenwurz Urtica dioica Große Brennnessel 

Hedera helix Gemeiner Efeu Veronica officinalis Echter Ehrenpreis 



  

  

  
 



  



 

 

 

 

 

 

    

  

Abteilung 415 A1 

1 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

 

0,5 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

4,5 
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„Mittelberg“ und „Auf dem Hainberg“  
Gemeindewald-Abteilung 418-1 und 419 B1  

Die beiden Waldabteilungen sind strukturell vielfältig und bieten mit Felsaustritten und einem 

gewässerbegleitenden Erlenwald (FFH-LRT 91E0*) Besonderheiten, die 

naturschutzfachlich eine hohe Priorität für die Stilllegung vorgeben. 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Rabenau (PNL Hungen 2004) wird für das 

Kesselbachtal das Vorkommen des Feuersalamanders sowie  wertvoller Waldbereiche nasser 

bis mittlerer Standorte aufgeführt. Angrenzend an der Lumda wurden Iris pseudacorus und 

Eleocharis palustris erfasst. Bei der Begehung konnten diese in den hier behandelten 

Waldabteilungen nicht nachgewiesen werden. 

Wertpunkte 

Waldabteilung Wertpunkte / m² Anteil betroffener Fläche* [m²] Wertpunkte gesamt 

418-1 5 18.674 93.370 

419 B1 6 12.735 76.410 

Summe:  31.409 169.780 

*Flächengröße mit ArcGIS ermittelt 

Maßnahmen 

 Völliger Nutzungsverzicht 

 Eindeutige Markierung  

 Im Falle der Notwendigkeit von Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Wege 

werden die betroffenen Bäume gefällt und unbearbeitet als Totholz auf der Fläche 

belassen. Die Wege sind in der berechneten Fläche nicht enthalten. 

Im Folgenden werden die einzelnen Waldabteilungen beschrieben:  

„Mittelberg“ 

Gemeindewald-Abteilung 418-1 
Flurstück Flur 4 Nr. 109 (Kesselbach) 

 

Die Abteilung zeichnet sich durch ihre geneigte Lage (West-bis Nordwest-Exposition) sowie 

durch mehrere Felsaustritte und einen ehemaligen Steinbruch aus. Diese sind beschattet, 

tragen jedoch zur Strukturvielfalt des Gebiets bei.  

Auf dem Plateau finden sich viele Altbäume mit wald-typischem Unterwuchs, dominiert vom 

Einblütigen Perlgras, Melica uniflora, mit hohem Deckungsgrad. Daneben finden sich im 

Unterwuchs z.B. das Wald-Labkraut (Galium sylvaticum), die Haselwurz (Asarum 

europaeum) und die Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia). 

Bemerkenswert unter den Baumarten sind die Elsbeere (Sorbus torminalis) sowie die 



  

Europäische Eibe (Taxus baccata; besonders geschützt laut BArtSchV und Hessen-Liste). 

Letztere wird im Forsteinrichtungswerk von 2013 noch nicht aufgeführt. 

Stehendes und liegendes Totholz sind vorhanden. Die Altbäume, insbesondere Eichen, zeigen 

teilweise Trockenschäden. Die in der Forsteinrichtung genannten 190-jährigen Kiefern sind 

zum großen Teil eingeschlagen, die Stümpfe sind bereits einige Jahre alt. Kürzlich wurde 

außerdem ein offenbar umgestürzter Baum aufgearbeitet. Eine unbeeinflusste Entwicklung 

über mehr als 10 Jahre ist somit nicht gegeben. Der Eingriff war jedoch minimal und es ist 

weiterhin genügend bewirtschaftbarer Wald vorhanden. 

Im westlichen Hangbereich ist die Vegetation eher wald-untypisch mit alten Haseln und 

Kirschbäumen, durchsetzt von wenigen jungen Laubbäumen. Diese bereichert das Habitat- 

und Nahrungsangebot. Womöglich wurde die Fläche früher als Obsthain genutzt. 

Die vorhandenen Strukturen und die vielfältige Gehölzzusammensetzung einschließlich der 

alten Obstbäume bietet das Potenzial für eine Entwicklung zu einem artenreichen Habitat für 

Flora und (insbesondere Avi-) Fauna. Eine ungestörte Entwicklung ist allerdings aufgrund der 

unmittelbaren Nähe zur Ortslage hier nur bedingt möglich.  

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau wird die Waldabteilung wie folgt 

beschrieben: 

 Wald in regelmäßigem Betrieb 

 Ausreifungsstadium/ Reifestadium 

 Wasserschutzgebiet zu 99 % 

 Erholungs- und Bodenschutzfunktion 

 250-270  m üNN mit mäßiger bis starker West-/ Nordwestneigung 

 Frisch/ mäßig frisch, eutroph 

 Untere Buchenmischwaldzone 

 Boden flachgründig bis mittelgründig 

 Bestand Hauptschicht: 51 % 150-jährige Eiche, 34 % 150-jährige Hainbuche, 

weiterhin 190-jährige Kiefer (eingeschlagen), 82-jährige Fichte, 130-jährige 

Europäische Lärche, 150-jährige Buche, 80-jährige Vogelkirsche und 80-jährige 

Elsbeere. 

 Biotop: Felsflur in ehem. Steinbruch (Nutzungstyp 10.100: Felsfluren / HB 1995) 

 Vorkommen von Haselwurz und Goldnessel 

Artenliste der Flora (keine vollständige Erfassung) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Aegopodium podagraria Giersch 

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 

Asarum europaeum Haselwurz 

Bromus ramosus Wald-Trespe 

Campanula persicifolia Pfirsichblättrige Glockenblume 

Carex muricata agg. Artengr. Sparrige Segge 



  

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Dryopteris cf. filix-mas Echter Wurmfarn 

Galium aparine Kletten-Labkraut 

Galium odoratum Waldmeister 

Galium sylvaticum Wald-Labkraut 

Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 

Hedera helix Gemeiner Efeu 

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut 

Lamium galeobdolon Gewöhnliche Goldnessel 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Melica uniflora Einblütiges Perlgras 

Milium effusum Wald-Flattergras 

Ribes sp. Johannisbeere 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Stachys sylvatica Wald-Ziest 

Stellaria holostea Große Sternmiere 

Urtica dioica Große Brennnessel 

Vicia sepium Zaun-Wicke 

 

 
Steinbruch 



  

 
 

 
 

 

Auf dem Hainberg 

Gemeindewald-Abteilung 419 B1 
Flurstück Flur 4 Nr. 117 und 118 (tlw.) (Kesselbach) 

Direkt am Ufer der Lumda, bei der Mündung des Schiffelbachs, befindet sich die Abteilung 

419 B1. Sie umfasst einen Erlenwald im Ufersaum der Lumda und einen oberhalb davon 

gelegenen bewaldeten Hangbereich. Dazwischen befindet sich ein offenbar häufig genutzter 

und befahrbarer Waldweg. Bei einer Stilllegung wäre zu beachten, dass dort eine 

Verkehrssicherungspflicht besteht. Angrenzend befindet sich eine bereits anerkannte 

Ökokonto-Maßnahme in der Abteilung 419 A1 (Ziel: Pflanzung seltener Baumarten). 

Von besonderem naturschutzfachlichem Wert ist der genannte Erlenwald (FFH-LRT 

91E0*: Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauenwälder an Fließgewässern). Die 

Erlen sind vital und der Uferbereich ist sehr feucht und durchzogen von Rinnsalen. Bei 

andauernder Überflutung des Ufers würde sich dieser Waldabschnitt vermutlich zum 

Erlenbruchwald entwickeln. Auch im Hochsommer bei starker Trockenheit war der Boden 

noch deutlich wassergesättigt und einige Rinnsale vorhanden. 

Im Uferbereich kommen typische gewässerbegleitende und feuchteliebende Arten vor, z.B. 

die Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale), die Hain-Sternmiere (Stellaria nemorum) 

und der Schmalblättrige Merk (Berula erecta). 

Der Hangbereich oberhalb des Weges setzt sich vorwiegend aus Bäumen mittleren Alters 

zusammen, durchsetzt von einem geringen Altbaum-Anteil, vorwiegend Kirschen und Eichen. 



  

Zudem sind vereinzelt Felsaustritte und Lesesteine zu finden. Der Unterwuchs ist dort zum 

Teil ruderalisiert. Dominant sind die Große Sternmiere (Stellaria holostea), Knoblauchrauke 

(Alliaria petiolata) sowie stellenweise Brennnessel (Urtica dioica). Dazwischen finden sich 

vereinzelt Vorkommen der Haselwurz (Asarum europaeum) und der Goldnessel (Lamium 

galeobdolon). 

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau wird die Waldabteilung wie folgt 

beschrieben: 

 Auslesestadium 

 Wasserschutzgebiet zu 100 % 

 Erholungs- und Bodenschutzfunktion 

 240-270  m üNN mit starker Südwest-/ Südneigung 

 Frisch/ mäßig frisch, eutroph 

 Untere Buchenmischwaldzone 

 Boden sehr flachgründig bis flachgründig  

 Bestand Hauptschicht: 27 % 113-jährige Eiche, 27 % 70-jährige Erle, 18 % 91-jährige 

Vogelkirsche, 13 % 113-jährige Hainbuche, weiterhin 91-jährige Europäische Lärche, 

38-jährige Linde, 38-jährige Europäische Lärche, 30-jährige Ulme,  91-jährige 

Elsbeere und 38-jähriger Ahorn 

 Biotop: Feuchtgehölze an der Lumda südöstl. Kesselbach (Nutzungstyp 02.200: 

Gehölze feuchter bis nasser Standorte; HB 1995) 

 Vorkommen von Haselwurz und Bärlauch 

Artenliste der Flora (keine vollständige Erfassung) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Wissenschaftlicher 

Name 

Deutscher Name 

Aegopodium podagraria Giersch Nasturtium officinale Echte Brunnenkresse 

Alliaria petiolata Knoblauchrauke Oxalis acetosella Waldsauerklee 

Asarum europaeum Haselwurz Phalaris arundinacea Rohrglanzgras 

Berula erecta Schmalblättriger Merk Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Campanula trachelium Nesselblättrige 
Glockenblume 

Stachys sylvatica Wald-Ziest 

Carex remota Winkel-Segge Stellaria holostea Große Sternmiere 

Dryopteris cf. filix-mas Echter Wurmfarn Stellaria nemorum Hain-Sternmiere 

Galium odoratum Waldmeister Urtica dioica Große Brennnessel 

Geranium robertianum Stinkender 
Storchschnabel 

Vicia sepium Zaun-Wicke 

Geum urbanum Nelkenwurz Viola sp. Veilchen 

Hedera helix Gemeiner Efeu   

Lamium galeobdolon Gewöhnliche 
Goldnessel 

  

Lamium purpurea Purpurrote Taubnessel   

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche   

Melica uniflora Einblütiges Perlgras   

 



  

 
  

 
 

 
 

 
Erlenwald am Ufer der Lumda 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

  

Abteilung 418 - 1 
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„Am Lemberg“ 

Gemeindewald-Abteilungen 501 & 502 (6 zusammenhängende Abteilungen) 

Flurstück Flur 11 Nr. 20 (tlw.) (Odenhausen) 

Durch die Kombination der hier beschriebenen, naturschutzfachlich sehr wertvollen 

Abteilungen entsteht eine große zusammenhängende Stilllegungsfläche mit ehemaligen 

Steinbrüchen als verbindende Elemente. Komplex I und II erhalten aufgrund der enthaltenen 

ehemaligen Steinbrüche mit bemerkenswerten Steilwänden und Felsaufschlüssen jeweils 

einen Punkt Aufschlag als Sonderstandort. Insgesamt ist der Wald mit Steinbrüchen, 

Geröllflächen, terrassierten Hängen und vielfältiger Baumartenzusammensetzung sehr 

strukturreich. Die Fläche besitzt einen beachtlichen Altholzbestand sowie eine Vielzahl 

unterschiedlicher Habitatangebote. Zudem wurde ein Nest der gesetzlich geschützten 

Kahlrückigen Waldameise erfasst. Auch ein Rotmilan (Milvus milvus) und ein Kolkrabe 

(Corvus corax) wurden beobachtet und ein Uhu (Bubo bubo) konnte nachgewiesen werden. 

Dies zeigt die hohe naturschutzfachliche Wertigkeit des Waldes. 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Rabenau (PNL Hungen 2004) sind in den 

Randbereichen des Waldes am „Lemberg“ der Neuntöter, der Grünspecht und die 
Dorngrasmücke erfasst. 

Wertpunkte 

Waldabteilung 
Wertpunkte / 

m² 

Anteil betroffener Fläche* 

[m²] 

Wertpunkte 

gesamt 

Komplex I: 501 A1 + 502 A1 (nördl. 

Teil) + Steinbruch in 501 B1(tlw.) und 

b1(tlw.) 
6 

12.767 

(3.611+5.679+809+2.668) 
76.602 

Komplex II: 501 D1 + Steinbruch 

501 a1 
6,5 12.630 (6.950 + 5.680) 82.095 

502 A1 (südl. Teil) 5 4.601 23.005 

Summe:  29.998 181.702 

* Flächengröße mit ArcGIS ermittelt. Steinbrüche in Abteilung 501 B1 und b1 per GPS 

eingemessen. 

Maßnahmen 

 Völliger Nutzungsverzicht 

 Eindeutige Markierung  

 Im Falle der Notwendigkeit von Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Wege 

werden die betroffenen Bäume gefällt und unbearbeitet als Totholz auf der Fläche 

belassen. 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Waldabteilungen beschrieben:  



  

Komplex I: Gemeindewald-Abteilung 501 A1, 502 A1 (nördlicher Teil) und 
Steinbruch in Abteilung 501 B1 und b1 

Abteilung 501 A1 und 502 A1 (nördlicher Teil) 

Es handelt sich um einen schmalen Waldstreifen angrenzend an einen Steinbruch. Die beiden 

Abteilungen sind nur durch einen Forstweg getrennt und ähneln sich stark, daher werden sie 

hier zusammengefasst. Der Totholzanteil ist eher gering und der Unterwuchs spärlich. 

Perlgras (Melica uniflora) findet sich an mehreren Stellen und das Zweiblättrige 

Schattenblümchen (Maianthemum bifolium) kommt vor. Der Waldbereich enthält einige 

wertvolle Habitatbäume, größtenteils alte Buchen.  

Naturverjüngung ist nicht vorhanden, die meisten Bäume befinden sich in mittlerem bis 

hohem Alter. Der Altbaumbestand erscheint wirtschaftlich gut nutzbar. 

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau wird die Waldabteilung 501 A1 wie folgt 

beschrieben: 

 Wald in regelmäßigem Betrieb 

 Klimaschutz- und Erholungsfunktion 

 280 - 310 m üNN mit starker Nord- bis Nordwestneigung 

 mäßig frisch, eutroph 

 Boden flachgründig bis mittelgründig 

 Untere Buchenmischwaldzone 

 Bestand 99 % 158-jährige Buche, 2 % 158-jährige Eiche 

 Einschlag von ca. 2/3 des Buchenbestands geplant 

 Als Ökokontomaßnahme zur dauerhaften Stilllegung geeignet 
 

Die Abteilung 502 A1 wird wie folgt beschrieben:  

 Wald in regelmäßigem Betrieb 

 Reifestadium, nicht pflegewürdig 

 Klimaschutzfunktion, zu 84 % Erholungsfunktion 

 290 bis 310 m üNN mit starker Nordwest- bis Südwestneigung 

 Mäßig frisch, eutroph 

 Untere Buchenmischwaldzone 

 Boden mittelgründig 

 Bestand Hauptschicht: 60 % 159-jährige Buche, 32 % 121-jährige Buche, 173-jährige 

Kiefer, 173-jährige Lärche, 121-jährige Eiche, 90-jährige Vogelkirsche 

 Bestand Unterschicht: 100 % 121-jährige Buche 

 Als Ökokontomaßnahme zur dauerhaften Stilllegung geeignet 
 
Steinbruch in Gemeindewald-Abteilung 501 B1 (tlw.) und b1 (tlw.) 

In den Abteilungen B1 und b1 befindet sich ein nordexponierter Hang mit einem großen 

Steinbruch. Als Ergänzung der Waldstilllegungsfläche stellt er als Sonderstruktur eine 

naturschutzfachliche Aufwertung des Waldes dar und generiert daher einen Punkt als 



  

Sonderstandort. Ein Randbereich des Steinbruchs ist besonnt und zeigt einen 

bemerkenswerten Bewuchs für diese Abteilung, dominiert vom Wald-Habichtskraut 

(Hieracium murorum) sowie der Großen Sternmiere (Stellaria holostea).  

Weiterhin entsteht ein feuchtes Mikroklima im beschatteten Bereich unterhalb des 

Steinbruchs, der offenbar als Feuchtigkeits-Retentionsraum dient.  Der Boden ist dauerhaft 

nass, auch nach starker sommerlicher Trockenheit. Womöglich ist auch ein Quellaustritt 

vorhanden. Es wird jedoch gleichzeitig sehr viel Abfall abgelagert. Hier ist es notwendig, z.B. 

durch Platzierung von Totholz, den Zugang einzuschränken.  

Im unteren Hangbereich finden sich außerdem lichte Geröllflächen, wenige markante 

Altbäume sowie liegendes Totholz. Die vorhandenen Bäume sind eher jung und die 

Artenzusammensetzung nicht überall typisch für einen Waldstandort. Neben Buchen sind 

Pappeln, Vogelkirschen und Fichten vorhanden. Direkt beim Steinbruch wachsen mehrere 

Eiben (Taxus baccata, besonders geschützt laut BArtSchV und Hessen-Liste), vermutlich 

angetragen durch Vögel oder Kleinsäuger. 

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau sind die Waldabteilungen als 

Nebenflächen (NF) und Biotop eingetragen (HB 1995: Vorwald auf ehem. Steinbruch; 

Nutzungstyp 01.400: Schlagfluren und Vorwald).  

Artenliste der Flora (keine vollständige Erfassung) 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name 

Carex sylvatica Wald-Segge Maianthemum 

bifolium 

Zweiblättrige 

Schattenblume 

Convallaria majalis Maiglöckchen Melica uniflora Einblütiges Perlgras 

Crataegus monogyna Eingriffliger 

Weißdorn 

Milium effusum Wald-Flattergras 

Dryopteris cf. filix-

mas 

Echter Wurmfarn Mycelis muralis Mauer-Lattich 

Galeopsis tetrahit Gemeiner Hohlzahn Polypodium sp. Tüpfelfarn 

Galium odoratum Waldmeister Rubus fruticosus agg. Brombeere 

Geranium 

robertianum 

Stinkender 

Storchschnabel 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Geum urbanum Nelkenwurz Stellaria holostea Große Sternmiere 

Glechoma hederacea Gundermann Taxus baccata Europäische Eibe 

Impatiens parviflora Kleinblütiges 

Springkraut 

Urtica dioica Große Brennnessel 

Lonicera 

periclymenum 

Wald-Geißblatt Vicia sepium Zaun-Wicke 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Viola sp. Veilchen 

Luzula luzuloides Weißliche Hainsimse   

 



  

  

  



  

 
 

 



  

  

 

Komplex II: Gemeindewald-Abteilung 501 D1 und 501 a1 mit Steinbruch 
 

Abteilung 501 D1  
 

Die Abteilung besitzt besonders hohen naturschutzfachlichen Wert. Der Totholzanteil 
(sowohl stehend als auch liegend) ist hoch und es gibt ausreichend vitale Bäume, um den 

Bestand langfristig zu erhalten. Die Altersklassen des Bestandes sind durchmischt. 

Naturverjüngung ist allerdings nicht vorhanden. Die Baumartenzusammensetzung ist divers 

und bietet somit einen vielfältigen Lebensraum. Auffallend sind auch sehr alte 
Kirschbäume, die unter anderem als Nahrungsquelle für Vögel dienen. Der Waldrand ist mit 

Übergang zum Gebüsch gut ausgeprägt und bildet dadurch einen Pufferbereich zum 

angrenzenden Grünland. 

Der Unterwuchs ist eher spärlich ausgeprägt, enthält jedoch Perlgras (Melica uniflora) als 

typische Begleitart. 

Eine Vielzahl von Habitatbäumen mit Baumhöhlen ist vorhanden. Zudem wurde ein 

Ameisenhaufen der Kahlrückigen Waldameise (Formica polyctena) erfasst. Diese ist nach 

Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt. Zudem konnte ein Vorkommen des Uhu 

(Bubo bubo) durch einen Federbeleg nachgewiesen werden. 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Rabenau (PNL Hungen 2004)  nennt als potenziell 

natürliche Vegetation für den Planungsbereich verschiedene Ausprägungen von 

Buchenwäldern. Der hier vorliegende Mischwald aus Eichen, Hainbuchen und Kiefern 



  

entspricht dem zwar nicht, kann aber als Ersatzgesellschaft auf dem Sonderstandort 

(Nordhang) angesehen werden, wo Buchen womöglich durch die Hanglage oder den eher 

flachgründigen Boden zu wenig Wasser zur Verfügung steht. Möglicherweise ist der Wald 

auch ein Kulturrelikt, da gerade Eichen-Hainbuchen-Wälder in historischen Nutzungsformen 

wie dem Hutewald häufig gefördert wurden. Unter Einbeziehung dieser Punkte, sowie der 

Aufwertung des Waldes durch erhöhte Baumartenvielfalt, erhält die Waldabteilung 0,5 

Punkte für das Bewertungskriterium „natürliche Baumartenzusammensetzung“.  

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau wird die Waldabteilung wie folgt 

beschrieben: 

 Wald in regelmäßigem Betrieb 

 Regenerationsstadium 

 Klimaschutz- und Erholungsfunktion 

 270 bis 300 m üNN mit starker Nordwest- bis Westneigung 

 Mäßig frisch, eutroph 

 Untere Buchenmischwaldzone 

 Boden flachgründig bis mittelgründig 

 Bestand Hauptschicht: 78 % 173-jährige Kiefer, 13 % 110-jährige Vogelkirsche, 

weiterhin 110-jährige Eiche, 173-jährige Buche und 173-jährige Lärche 

 Bestand Unterschicht: 80 % 110-jährige Hainbuche, 20 % 110-jährige Buche. 

 Kiefern vereinzelt abgängig 

 Als Ökokontomaßnahme zur dauerhaften Stilllegung geeignet 
 
Steinbruch (Abteilung 501 a1) 
 

Angrenzend an die nördlich verlaufende Straße ist diese Waldabteilung 502 a1 nicht frei von 

Störungen, stellt jedoch durch ihre Felsstrukturen einen bemerkenswerten Sonderstandort dar. 

Es befindet sich ein Steinbruch mit großer Steilwand in der Abteilung. Dieser ist als 

Lebensraum für Fledermäuse und Vögel anzusehen (Uhu-Nachweis in 501 D1), da kleine 

Höhlen erkennbar sind. Das feuchte Mikroklima unterhalb des Steinbruchs, ähnlich wie in 

Komplex I (jedoch kein nasser Boden), trägt zur Vitalität des Bestandes und zur 

Habitatvielfalt bei. Das Relief des Hangs ist insgesamt sehr zerklüftet und an einigen Stellen 

finden sich lichtere Bereiche mit Geröll. Der Totholzanteil ist sehr hoch. 

Die Altersstruktur der Bäume ist gemischt: es finden sich einige Altbäume, der größere Teil 

des Bestands besteht jedoch aus jüngeren Bäumen. Auch Sträucher sind vielfach vertreten, 

insbesondere ältere Haseln. Im Bereich unterhalb des Steinbruchs befinden sich ebenso wie in 

Komplex I mehrere junge Eiben (Taxus baccata), die das Artenspektrum des Bestands 

aufwerten.  

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau ist die Waldabteilung als Nebenfläche 

(NF) und Biotop eingetragen (HB 1995: Vorwald auf ehem. Steinbruch; Nutzungstyp 01.400: 

Schlagfluren und Vorwald). 

 



  

Artenliste der Flora (keine vollständige Erfassung) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Agrostis capillaris Rotes Straußgras 

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 

Dryopteris cf. filix-mas Echter Wurmfarn 

Galeopsis tetrahit Gemeiner Hohlzahn 

Galium odoratum Waldmeister 

Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 

Hordelymus europaeus Waldgerste 

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Mycelis muralis Mauer-Lattich 

Polypodium sp. Tüpfelfarn 

Rubus fruticosus agg. Brombeere 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Stellaria holostea Große Sternmiere 

Symphytum officinale Echter Beinwell 

Taxus baccata Europäische Eibe 

Urtica dioica Große Brennnessel 

Veronica officinalis Echter Ehrenpreis 

 

  
Habitatbaum mit Bau der Kahlrückigen 
Waldameise 
 



  

  

  



  

  

  

 
 
  



  

Gemeindewald-Abteilung 502 A1 (südlicher Teil) 
 

Im südlichen Teilbereich der Abteilung 502 A1 (oberhalb des Friedhofs Odenhausen) 

befinden sich hauptsächlich alte Buchen. Naturverjüngung ist aktuell nicht vorhanden, wird  

jedoch sehr wahrscheinlich bei Absterben der alten Bäume in Lichtungen entstehen. Der 

Hauptbestand ist vital und kann mit geradem Wuchs als gutes Wertholz eingestuft werden. 

Einige sehr alte Kirschbäume tragen zur Diversität bei und erhöhen gemeinsam mit einer 

angrenzenden jüngeren Vogelkirschen-Pflanzung den Wert des Waldes für die Avifauna. 

Totholz ist in geringem Maß vorhanden.  

Der Unterwuchs ähnelt dem in Komplex II, mit einigen typischen Arten wie dem Perlgras 

(Melica uniflora) oder dem echten Ehrenpreis (Veronica officinalis), die jedoch eher spärlich 

verbreitet sind. 

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau wird die Waldabteilung wie folgt 

beschrieben: 

 Wald in regelmäßigem Betrieb 

 Reifestadium, nicht pflegewürdig 

 Klimaschutzfunktion, zu 84 % Erholungsfunktion 

 290 bis 310 m üNN mit starker Nordwest- bis Südwestneigung 

 Mäßig frisch, eutroph 

 Untere Buchenmischwaldzone 

 Boden mittelgründig 

 Bestand Hauptschicht: 60 % 159-jährige Buche, 32 % 121-jährige Buche, 173-jährige 

Kiefer, 173-jährige Lärche, 121-jährige Eiche, 90-jährige Vogelkirsche 

 Bestand Unterschicht: 100 % 121-jährige Buche 

 Als Ökokontomaßnahme zur dauerhaften Stilllegung geeignet 
 
Artenliste der Flora (keine vollständige Erfassung) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras 

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut 

Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt 

Melica uniflora Einblütiges Perlgras 

Mycelis muralis Mauer-Lattich 

Rubus fruticosus agg. Brombeere 

Silene dioica Rote Lichtnelke 

Stellaria holostea Große Sternmiere 

Symphytum officinale Echter Beinwell 

Veronica officinalis Echter Ehrenpreis 

Viola sp. Veilchen 

 



  

 

  
 

  



 

 

 

 

 

Komplex I: Abteilung 501 A1, 502 A1 (nördl. Teil) und Steinbruch in 501 

B1(tlw.) und b1(tlw.) 
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1349-2-1710-185 Gemeindewald Rabenau, Revier: Allendorf 2013

NF 0,4 ha Abteilung:  501 b 1 FE

Funktionen
Wald mit Klimaschutzfunktion, wirtschaftsbestimmend, 
faktisch

99%

Wald mit Erholungsfunktion, wirtschaftsbeeinflussend, faktisch 99%

Naturschutz
Biotop (HB), wirtschaftsbestimmend, faktisch 0%

Standort
Höhe 280 - 290 m über NN
Skelettanteil: sehr stark (über 75%)
flachgründig
Basalt mit Lößlehm
lehmiger Lehm

nach Nord - Nordwest stark geneigt (<= 36%) 
bis mäßig geneigt (<= 18%)

Vorderer (nordwestl.) Vogelsberg
Untere Buchen-Mischwaldzone
schwach subkontinental
mäßig frisch
eutroph

44
3
3
3
1

Bestand, Ziel und Maßnahmen
Steinbruch

Text
Steinbruch

Schutzgebiete und Biotope
Biotop (HB), Vorwald auf ehemaligem Steinbruch, 5319 / 1239, 1995 0%
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1349-2-1710-185 Gemeindewald Rabenau, Revier: Allendorf 2013

WirB 2,4 ha Abteilung:  501 B 1 FE

Funktionen
Wald mit Klimaschutzfunktion, wirtschaftsbestimmend, 
faktisch

90%

Wald mit Erholungsfunktion, wirtschaftsbeeinflussend, faktisch 84%

Naturschutz

Standort
Höhe 270 - 310 m über NN
Skelettanteil: mittel (26% bis 50%)
mittelgründig
Basalt mit Lößlehm
lehmiger Lehm

nach Nord stark geneigt (<= 36%) bis mäßig 
geneigt (<= 18%)

Vorderer (nordwestl.) Vogelsberg
Untere Buchen-Mischwaldzone
schwach subkontinental
mäßig frisch / frisch
eutroph

44
3
3
3 / 1
1

Bestand, Ziel und Maßnahmen
DGL, Stangenholz bis schwaches Baumholz
Auslesestadium aus Pflanzung

geschlossen
 

Vorgesehene Maßnahme
Feinerschließung anlegen

BU mit DGL, BU

Bestandesbeschreibung

% ha BA Alter
(von - bis) Bonität  Qualität

Ästung  Mischform GW TR Vorrat Zuw. EG Nutzung
Vfm Vfm Vfm Efm Efm/ha

Hauptschicht    B° 1,00    2,4 ha Durchforstung
75 1,8 DGL 21 20-24 I.0      230 0 2x 90 72 40

Ästung 3m 180 Stck.
10 0,2 AH 20  I.0   streifen - trupp   17 0 2x 2 1 7

5 0,1 EI 21  I.0   streifen - trupp   0 0 2x 0 0 0
5 0,1 VKR 20  I.0   streifen - einzeln   4 10 2x 0 0 0
5 0,1 ROB 20  I.0   streifen - einzeln   0 0 2x 1 0 7
0 0,0 ELS 20  I.0   streifen - einzeln   0 0  0 0 0
0 0,0 LI 20  I.0   streifen - einzeln   0 0  0 0 0
0 0,0 BIR 21  I.0   einzeln   0 0  0 0 0
0 0,0 WEI 21  I.0   einzeln   0 0  0 0 0

gesamt 251 10 93 73
je ha 105 4 30

Oberschicht    B° 1,00    0,1 ha Hauptnutzung
37 0,0 EI 57  II.0 -  reihe - einzeln   5 0  0 0 0
43 0,0 BU 57  I.0      10 0  0 0 0
20 0,0 BIR 57  I.0      3 0  0 0 0

gesamt 18 0 0 0
je ha 200 0 0

Bestand gesamt 269 10 93 73
je ha 112 4 30
Einschlag % des Zuwachses: 912%

Verjüngungsplan

Text
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1349-2-1710-185 Gemeindewald Rabenau, Revier: Allendorf 2013

WirB 2,4 ha Abteilung:  501 B 1 FE

Schutzgebiete und Biotope

Naturalkontrolle
Jahr Eiche Buche Fichte Kiefer Summe je Hektar Fläche
Pflegenutzung insges.
2015 2 Efm 35 Efm 11 Efm 48 Efm 19 Efm 2,5 ha
gesamt 2 Efm 35 Efm 11 Efm 0 Efm 48 Efm 19 Efm 2,5 ha

Winkelzählprobe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

H DGL 21
H AH 20
H EI 21
H VKR 20
H ROB 20
H ELS 20
H LI 20
H BIR 21
H WEI 21
 
 
 
O EI 57
O BU 57
O BIR 57
 
 
 



 

 

 

 

 

Komplex II: Abteilung 501 D1 und 501 a1 (Steinbruch) 
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1349-2-1710-185 Gemeindewald Rabenau, Revier: Allendorf 2013

NF 0,6 ha Abteilung:  501 a 1 FE

Funktionen
Wald mit Klimaschutzfunktion, wirtschaftsbestimmend, 
faktisch

88%

Wald mit Erholungsfunktion, wirtschaftsbeeinflussend, faktisch 86%

Naturschutz
Biotop (HB), wirtschaftsbestimmend, faktisch 0%

Standort
Höhe 260 - 280 m über NN
Skelettanteil: sehr stark (über 75%)
flachgründig
Basalt mit Lößlehm
lehmiger Lehm

nach Nordwest stark geneigt (<= 36%) Vorderer (nordwestl.) Vogelsberg
Untere Buchen-Mischwaldzone
schwach subkontinental
mäßig frisch
eutroph

44
3
3
3
1

Bestand, Ziel und Maßnahmen
Steinbruch

Text
Steinbruch

Schutzgebiete und Biotope
Biotop (HB), Vorwald auf ehemaligem Steinbruch, 5319 / 1238, 1995 0%



 

 

 

 

 

 

    

  

Abteilung 502 A 1 (südlicher Teil) 
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Ökokontomaßnahme nach § 16 BNatSchG sowie  

§ 10 HAGBNatSchG in Verbindung mit der 
Kompensationsverordnung des Landes Hessen (2018) und den 

„Hinweisen für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen 
im Wald“ (2009) 
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„Herdstrisch“ 
Gemeindewald-Abteilung 504 B1, 505 A1 und 505 B1 (tlw.) 

Flurstück Flur 9 Nr. 2 (tlw.) und Nr. 51 (tlw.) (Odenhausen) 

Der Komplex der Waldabteilungen 504 und 505 zeichnet sich durch eine hohe Anzahl an 

alten Buchen mit (potenzieller) Habitatfunktion sowie durch die Aufwertung des 

Lebensraums durch ein Stillgewässer am Waldrand aus. Beide Abteilungen besitzen einen 

ausgeprägten, standorttypischen Unterwuchs, dominiert vom Einblütigen Perlgras (Melica 

uniflora). Vereinzelt kommt die Wald-Gerste (Hordelymus europaeus) vor. 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Rabenau (PNL Hungen 2004) wird im betroffenen 

Waldgebiet ein Vorkommen des Kolkraben (Corvus corax) aufgeführt, welches bei der 

Begehung bestätigt werden konnte. Dies weist auf alte Waldbestände mit hohem Wert als 

Habitat hin. 

Wertpunkte 

Waldabteilung Wertpunkte / m² Anteil betroffener Fläche* [m²] Wertpunkte gesamt 

504 B1 5 10.762 53.810 

505 A1 + 

Stillgewässer z. T. 

in 505 B1 
6 16.805 (16.703 + 102) 100.830 

Summe:  27.567 154.640 

 

* Flächenberechnung in ArcGIS nach Einmessen mit GPS 

Maßnahmen 

 Völliger Nutzungsverzicht 

 Eindeutige Markierung  

 Im Falle der Notwendigkeit von Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Wege 

werden die betroffenen Bäume gefällt und unbearbeitet als Totholz auf der Fläche 

belassen. 

Im Folgenden werden die einzelnen Waldabteilungen beschrieben: 

 

Gemeindewald-Abteilung 504 B1 

Die hauptsächlich aus 122-jährigen Buchen bestehende Waldabteilung ist insgesamt vital, an 

einigen Stellen zeigt sich jedoch Kronensterben. Es sind viele Altbäume und Habitatbäume 

enthalten. Bei der Begehung wurde unter anderem ein Horst vorgefunden und ein 

Mäusebussard (Buteo buteo) wurde nachgewiesen. Die alten Kiefern sind zum Teil abgängig 

und ein Teil wurde bereits eingeschlagen. Eine unbeeinflusste Entwicklung war daher in 

naher Vergangenheit nicht gegeben. Totholz ist sowohl stehend aus auch liegend vorhanden. 



  

Naturverjüngung ist nicht zu beobachten, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass 

diese bei Nutzungsaufgabe und Abgang einiger Altbäume eintritt. 

Eine ehemalige Rückegasse bildet eine Vegetationsinsel mit feuchteliebenden Arten wie der 

Winkel-Segge (Carex remota) und dem Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos). An einer 

Stelle sind außerdem Königskerzen vorhanden – vermutlich als Ergebnis kürzlich erfolgter 

Baumentnahmen, wo der Boden nun stärker besonnt und trockener ist. 

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau wird die Waldabteilung wie folgt 

beschrieben: 

 Wald in regelmäßigem Betrieb 

 Regenerationsstadium 

 290 - 300 m üNN mit mäßiger bis starker Südneigung 

 Frisch/ mäßig frisch, eutroph 

 Untere Buchenmischwaldzone 

 Boden mittelgründig 

 Bestand Hauptschicht: 82 % 122-jährige Buche, 14 % 172-jährige Kiefer (tlw. 

Abgängig), 122-jährige Eiche und Vogelkirsche 

 Bestand Unterschicht: 122-jährige Buche 

 Verjüngungsplan: Naturverjüngung Buche auf 27 % der Fläche  

 

Artenliste der Flora (keine vollständige Erfassung) 

Wissenschaftlicher 

Name 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 

Name 

Deutscher Name 

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke Scrophularia nodosa Knotige Braunwurz 

Bromus ramosus Wald-Trespe Stellaria nemorum Hain-Sternmiere 

Calamagrostis epigejos Land-Reitgras Urtica dioica Große Brennnessel 

Carex remota Winkel-Segge Verbascum sp. Königskerze 

Carex sylvatica Wald-Segge Veronica officinalis Echter Ehrenpreis 

Galium odoratum Waldmeister Vicia sepium Zaun-Wicke 

Geum urbanum Nelkenwurz   

Hordelymus europaeus Waldgerste   

Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut   

Impatiens parviflora Kleinblütiges 

Springkraut 

  

Melica uniflora Einblütiges Perlgras   

Milium effusum Wald-Flattergras   

Mycelis muralis Mauer-Lattich   

Rubus fruticosus agg. Brombeere   

 



  

  

  

 

  



  

Gemeindewald-Abteilung 505 A1 (inkl. Stillgewässer in Abteilung 505 B1) 

 

Die Waldabteilung 505 A1 setzt sich aus alten Buchen, Kiefern und Eichen zusammen. Ein 

Teil der Bäume zeigt Trockenschäden, teils auch vollständige Kronendürre in der 

Oberschicht. Ein Teil ist bereits gänzlich abgestorben. Dadurch ergibt sich auch ein großer 

Anteil von stehendem Totholz und Altholz mit Baumhöhlen, welches als Habitat dient.  

Bei abgängigen Bäumen ist absehbar, dass der 150-jährige Unterwuchs die Lücken besetzen 

wird. Naturverjüngung ist jedoch aktuell nicht zu beobachten.  

Es ist davon auszugehen, dass die Buchen als Wertholz noch vermarktungsfähig sind. Durch 

die Entwicklung der Trockenschäden ist jedoch ein Absterben der Altbäume absehbar. Ein 

vor wenigen Jahren erfolgter Einschlag ist auch hier an einigen Stellen zu sehen. 

Im Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Rabenau wird die Waldabteilung wie folgt 

beschrieben: 

 Wald in regelmäßigem Betrieb 

 Reifestadium 

 290 bis 320 m üNN mit mäßiger Südneigung 

 Frisch/ mäßig frisch, eutroph 

 Obere Buchenmischwaldzone 

 Boden mittelgründig 

 Bestand Hauptschicht: 66 % 150-jährige Buche, 19 % 172-jährige Kiefer (tlw. 

abgängig), 170-jährige  und 58-jährige Eiche 

 Bestand Unterschicht: 90 % 150-jährige Buche, 10 % 150-jährige Hainbuche 

 Verjüngungsplan: Naturverjüngung Buche auf 47 % der Fläche 

 

An der Grenze zwischen Abteilung 505 A1 und 505 B1 befindet sich ein Stillgewässer von 

ca. 19 m Durchmesser, das vermutlich aus einem ehemaligen Steinbruch entstanden ist. Von 

der ersten (Mitte Juni) zur zweiten Begehung (Ende August) war dieser fast vollständig 

ausgetrocknet. Es ist davon auszugehen, dass es sich um ein Temporärgewässer handelt, das 

bis in den Sommer hinein Wasser führt und dann regelmäßig austrocknet. Ein solcher Tümpel 

bietet vielfältige Lebensraumstrukturen, zunächst im und am Wasserkörper und dann im 

austrocknenden Schlamm, der beispielsweise für viele Insekten einen Brutraum bietet. 

Die Habitatfunktion des Waldes wird dadurch erweitert und das Gewässer dient als 

Nahrungsquelle und Lebensraum für Amphibien, Insekten, Fledermäuse und Vögel. Im 

Forsteinrichtungswerk wird es jedoch nicht erwähnt. Auch in der Hessischen 

Biotopkartierung wird das Gewässer nicht aufgeführt. Angrenzend sind einige Weiden als 

Kopfweiden gepflegt, an einer davon hängt ein Vogelkasten. Wer diese Maßnahmen 

durchführt, ist der LPV nicht bekannt. Ein Schnittguthaufen liegt am Waldrand und neben 

dem Tümpel befinden sich zwei Steinhaufen, die für Amphibien eine gute 

Versteckmöglichkeit bieten. Im Falle einer Stilllegung ist darauf zu achten, dass kein 

Schnittgut in der Waldfläche oder im Tümpel abgelagert wird. 



  

Artenliste der Flora (keine vollständige Erfassung) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 

Bromus ramosus Wald-Trespe 

Carex sylvatica Wald-Segge 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Galeopsis tetrahit Gemeiner Hohlzahn 

Galium odoratum Waldmeister 

Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 

Hordelymus europaeus Waldgerste 

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut 

Melica uniflora Einblütiges Perlgras 

Milium effusum Wald-Flattergras 

Rubus fruticosus agg. Brombeere 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Scrophularia nodosa Knotige Braunwurz 

Urtica dioica Große Brennnessel 

Veronica officinalis Echter Ehrenpreis 

 

  



  

  

 
Stillgewässer 12.06.2020 

 
Stillgewässer 27.08.2020 

 



 

 

 

 

 

 

    

  

Abteilung 504 B 1 

1 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

5 



 !"#$!%&%'()*+,-./,00012134345 3040645037 89:;915<51=>?1@ABCDEFGHGCICJGCKLMN!O!$PQ!RS#&"TPQMQ!#MN!O!$PQ!MUT%!PT'VMU!R$!#WMXYY!PQS#Z HJCD[$# CVCM)T X%"!$Y'P\WMMLJEM MC ]̂]'P_"$SP!P T̀"'#&()'"ab"TPQS#"cde915A0121@001f1gh9i1jj8k9l9;;m?;9:ln1f:;;9l1o5<p1h:q170prf:;;9lsig?t:sumqml;1f:;1vdwl9efl9ef:s9i1v9ef ?mxe18gt1q;mik1s9?9:s;1oh:q150yr1h:q1fzw:s1s9?9:s;1oh:q130yr%!ZT)#%T#Ma'MCJJ{ |>it9i9i1o?>it}9q;l4r1|>s9lqh9is~?;9i91u�xe9?2�:qxe}mlt�>?9qxe}mxe1q�hk>?;:?9?;mlZ#$&()M�MO��$\MZ#$&()!'"#S�) BB@@CM�MDC !&"TPQVM�$!YM'PQM�T�PT)O!P �VM&()�T()!&M T'O)SYaM%$&MO$""Y!#!&M T'O)SYaU!\!P!#T"$SP&&"TQ$'O m�q1.�lm?��?sl>xk9i1h:q1s9qxel>qq9?1b�CG �MM�MM �MO$"M�MM�MM[ �̂G_SPZS#O !&"TPQ!&%!&()#!$%'P\{ )T  X XY"!#�RSPMGM%$&�  SP$"�" M�'TY$"�"�&"'P\ M�$&()ZS#O N[M �U �S##T" �'�� N̂ '̀"a'P\�ZO �ZO �ZO ẐO ẐO�)T�T'�"&()$()"MMMM �MJVKLMMMMCVCM)T �T'�"P'"a'P\65 0�A  � CHH 1 ���40 1 1 1 1 1 @07 <0 @�30 303 60 A05 0�0 �̂ CHH 1 ��40 1 1 9:?�9l?121;i��� 1 1 7 0 1 0 0 03B 0�5 �� CIH 1 ��40 1 1 9:?�9l? 1 1 BA 30 30�30 7B B@ 5�55 0�0 ��U CHH 1 ���40 1 1 ;i��� 1 1 7 0 1 0 0 0s9qmf; @<B �0 377 35@�91em @@3 <B 335�P"!#&()$()"MMMM �MJVJLMMMMCVCM)T �'#()ZS#&"'P\300 3�3  � CHH 1 �|47 1 1 1 1 1 3B 0 1 1 0 0s9qmf; 3B 0 1 0�91em 3@ 0 0 !&"TPQ \!&TO" DIK IJ CLL CHD�!M)T DEE �E CCH$̂P&()YT\M{MQ!&M�'�T()&!&WMHHJ{�!#� P\'P\&�YTP{ )T  X �!#� P\'P\&T#" M�$&()ZS#O N[ �U [TYQ&()'"a300 0�@  � jm;�i=9i�g?s�?s 1 1 1 1JVD HI{MQ!#M !&"TPQ&ZY�()!�!¡"¢�1;l}41mhsz?s:sb()'"a\!%$!"!M'PQM $S"S�!



 

 

 

 

 

Abteilung 505 A1 und Stillgewässer in 505 B1 (tlw.)  
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Betriebsbuch

FE_RPT_000 - 3.0.0 09.06.2020 Seite 461 von 675

1349-2-1710-185 Gemeindewald Rabenau, Revier: Allendorf 2013

WirB 2,5 ha Abteilung:  505 B 1 FE

Funktionen Naturschutz

Standort
Höhe 290 - 320 m über NN
Skelettanteil: mittel (26% bis 50%)
mittelgründig
Basalt mit Lößlehm
lehmiger Lehm

nach Süd mäßig geneigt (<= 18%) bis 
schwach geneigt (<= 9%)

Vorderer (nordwestl.) Vogelsberg
Obere Buchen-Mischwaldzone
schwach subkontinental
mäßig frisch
eutroph

44
4
3
3
1

Bestand, Ziel und Maßnahmen
DGL, Jungwuchs bis Kultur mit BU
Kultur-/Jungwuchsstadium
teilw. gegattert

aus Pflanzung
geschlossen bis locker
 

Vorgesehene Maßnahme
Einzelschutz

BU mit DGL, BU, ELB

Bestandesbeschreibung

% ha BA Alter
(von - bis) Bonität  Qualität

Ästung  Mischform GW TR Vorrat Zuw. EG Nutzung
Vfm Vfm Vfm Efm Efm/ha

Hauptschicht    B° 0,83    2,5 ha  
60 1,5 DGL 7 4-9 I.0      0 0  0 0 0
20 0,5 BU 7 4-9 I.0   horst - fläche   0 0  0 0 0
10 0,2 BAH 9 9-15 I.0   gruppe - streifen   0 0  0 0 0

5 0,1 VKR 9  I.0   reihe - streifen   0 0  0 0 0
5 0,1 BIR 9  I.0   trupp - einzeln   0 0  0 0 0
0 0,0 EES 9  I.0   einzeln   0 0  0 0 0
0 0,0 WEI 9  I.0   einzeln   0 0  0 0 0

gesamt 0 0 0 0
je ha 0 0 0

Oberschicht    B° 0,90    0,4 ha Durchforstung
57 0,2 EI 58 50-71 II.0   streifen   40 20 1x 10 8 32

7 0,0 EI 171  III.0 -  einzeln   10 0   0 0
34 0,2 FI 35 35-58 0.0   gruppe - trupp   44 30 1x 8 6 43

2 0,0 DGL 35  I.0   einzeln - trupp   3 0   0 0
gesamt 97 50 18 14
je ha 219 113 32

Bestand gesamt 97 50 18 14
je ha 39 20 6
Einschlag % des Zuwachses: 35%

Verjüngungsplan
% ha BA Verjüngungsart  Mischform GW TR Waldschutz

100 0,3 DGL Pflanzung     
0,3 12% der Bestandsfläche

Text
 

Schutzgebiete und Biotope

Naturalkontrolle
Jahr Eiche Buche Fichte Kiefer Summe je Hektar Fläche
Pflegenutzung insges.
2015 1 Efm 7 Efm 3 Efm 11 Efm 37 Efm 0,3 ha



Betriebsbuch
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1349-2-1710-185 Gemeindewald Rabenau, Revier: Allendorf 2013

WirB 2,5 ha Abteilung:  505 B 1 FE

Naturalkontrolle
Jahr Eiche Buche Fichte Kiefer Summe je Hektar Fläche
Pflegenutzung insges.
2018 23 Efm 23 Efm 0 Efm 0,0 ha
gesamt 1 Efm 7 Efm 26 Efm 0 Efm 34 Efm 113 Efm 0,3 ha

Winkelzählprobe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

H DGL 7
H BU 7
H BAH 9
H VKR 9
H BIR 9
H EES 9
H WEI 9
 
 
 
O EI 58
O EI 171
O FI 35
O DGL 35
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Anerkennungsbescheid 

Ökokontomaßnahme “Waldstilllegungen der Gemeinde Rabenau“  

Gemeinde Rabenau 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gemäß § 16 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. § 10 Abs. 1 Hessisches 

Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG in Verbindung mit § 

3 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Ökokonten, 

deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben 

(Kompensationsverordnung vom 26.10.2018) und den Hinweisen für 

naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen im Wald, Stand 2009 wird die von 

Ihnen beantragte Maßnahme „Waldstilllegung Gemeinde Rabenau“ mit sechs Teilflächen 

als Ökokonto anerkannt. Grundlage dieses Bescheides ist Ihr Antrag vom 08.12.2020.  

 

Die Ökokontomaßnahme besteht im Detail aus Einzelmaßnahmen auf den folgenden 

Flächen: 

 

 

1. Teilfläche: „Bellevue“  

 Gemarkung: Flur:  Flurstück: 

 Londorf 4 8 (tlw.); Waldabteilung 107 A3  

 

Einbuchung (§ 10 (1) HAGBNatSchG) Ausbuchung (§ 10 (5) HAGBNatSchG) 

 Flächen-

größe (𝑚2
) 

Punkte 
 Flächengrö

ße(𝑚2
) 

Punkte 

23.03.2021 +12.012 + 66.066    

Fachdienst 72 – Naturschutz 

 

Katharina Habenicht 

Postanschrift: 

Riversplatz 1 – 9 

35394 Gießen 

 

Telefon 0641 9390-1575 

Fax 0641 9390-1508 

Katharina.Habenicht@lkgi.de 

www.lkgi.de 

 

LPV Gießen e.V. 

Oberdorfstr. 23 

35447 Reiskirchen 
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gesamt +12.012 +66.066 gesamt - - 

Bilanz für Teilfläche 1 + 66.066 Punkte 

2. Teilfläche: „Auf dem Köppel“  

 Gemarkung: Flur:  Flurstück: 

 Allertshausen 9 58; Waldabteilung 215-1 

 

Einbuchung (§ 10 (1) HAGBNatSchG) Ausbuchung (§ 10 (5) HAGBNatSchG) 

 Flächen-

größe (𝑚2
) 

Punkte 
 Flächengrö

ße(𝑚2
) 

Punkte 

23.03.2021 

 
+11.623 + 69.738    

gesamt +11.623  +69.738 gesamt - - 

Bilanz für Teilfläche 2 +69.738 Punkte 

3. Teilfläche: „Köppchen“  

 Gemarkung: Flur:  Flurstück: 

 Kesselbach 6 55 (tlw.); Waldabteilung 415 A1   

 

Einbuchung (§ 10 (1) HAGBNatSchG) Ausbuchung (§ 10 (5) HAGBNatSchG) 

 Flächen-

größe(𝑚2
) 

Punkte 
 Flächen-

größe(𝑚2
) 

Punkte 

23.03.2021 

 
+26.592 + 119.664    

gesamt +26.592 + 119.664 gesamt - - 

Bilanz für Teilfläche 3 +119.664 Punkte 

4. Teilfläche: „Mittelberg“ und „Auf dem Hainberg“ 

 Gemarkung: Flur:  Flurstück: 

 Kesselbach 4 109; Waldabteilung 418-1 

 Kesselbach 4 117, 118 (tlw.); Waldabteilung 419 B1 

 

Einbuchung (§ 10 (1) HAGBNatSchG) Ausbuchung (§ 10 (5) HAGBNatSchG) 

23.03.2021 

 

Flächen-

größe(𝑚2
) 

Punkte 
 Flächen-

größe(𝑚2
) 

Punkte 

„Mittelberg“ +18.674 +93.370    

„Auf dem Hainberg“ +12.735 +76.410    

gesamt +31.409 +169.780 gesamt - - 

Bilanz für Teilfläche 4 +169.780 Punkte 
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5. Teilfläche: „Lemberg“ (Komplex I, Komplex II und Abt. 502 A1 südl. Teil) 

 Gemarkung: Flur:  Flurstück: 

 Odenhausen 11 20 (tlw.); Waldabteilung 501 A1, 502 A1(nördlicher 

  Teil), Steinbruch in 501 B1 (tlw.) und b1 (tlw.) 

Odenhausen 11 20 (tlw.); Waldabteilung 501 D1, Steinbruch, 501 a1 

 Odenhausen 11 20 (tlw.); Waldabteilung 502 A1 (südlicher Teil) 

 

Einbuchung (§ 10 (1) HAGBNatSchG) Ausbuchung (§ 10 (5) HAGBNatSchG) 

23.03.2021 

 

Flächen-

größe(𝑚2
) 

Punkte 
 Flächen-

größe(𝑚2
) 

Punkte 

Komplex I +12.767 +76.602    

Komplex II +12.630 +82.095    

502 A1 (südl. Teil) +4.601 +23.005    

gesamt +29.998 +181.702 gesamt - - 

Bilanz für Teilfläche 5 +181.702 Punkte 

6. Teilfläche: „Herdstrisch“  

 Gemarkung: Flur:  Flurstück: 

 Odenhausen  9 2 (tlw.) und 51 (tlw.); Waldabteilung 504 B1, 505 A1 

  und 505 B1 (tlw.) 

 

Einbuchung (§ 10 (1) HAGBNatSchG) Ausbuchung (§ 10 (5) HAGBNatSchG) 

23.03.2021 

 

Flächen-

größe(𝑚2
) 

Punkte 
 Flächen-

größe(𝑚2
) 

Punkte 

504 B1  +10.762 +53.810    

505 A1, 

Stillgewässser z.T. 

in 505 B1 

16.805 100.830    

gesamt +27.567 +154.640 gesamt - - 

Bilanz für Teilfläche 6 +154.640 Punkte 

Gesamter Biotopwertpunktestand 

Ökokontomaßnahme „Waldstilllegung Gemeinde 

Rabenau“ 

+761.590 Pkt. 

 

Die Bilanzen für die Teilflächen beziehen sich auf den erwarteten Punktestand bei 

antragsgemäßer Durchführung und Fertigstellung der dargestellten Maßnahmen.  

 

Hier insbesondere: 

 

 Die beantragten Flächen und Maßnahmen sind im Forsteinrichtungswerk als 

dauerhafter Nutzungsverzicht einzutragen. 
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 Die beantragten Flächen sind in der Natur entsprechend gut sichtbar zu 

markieren. 

 

 Entfernen der baulichen Anlagen „Auf dem Köppel“ 

 

 Entfernung von Müll und Ablagerungen sowie Einschränkung des Zugangs „am 

Lemberg“ durch das Platzieren von Totholz als Barriere 

 

 Totholz, dass im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen anfällt, wird auf 

den jeweiligen Flächen belassen. 

 

Gemäß § 10 (1) HAGBNatSchG sind Ökopunkte erst verfügbar, wenn die Maßnahmen, 

zum Zeitpunkt der Ausbuchung mit dem entsprechenden Stand der 

naturschutzfachlichen Aufwertung, als abgeschlossen definiert werden. Jeder 

Ausbuchung von Punkten wird daher gemäß § 10 (3) HAGBNatSchG eine erneute 

Bewertung des aktuellen Biotopwertes zum Zeitpunkt der Ausbuchung vorangestellt. 

 

Für die weitere Bearbeitung und insbesondere für die Einarbeitung der eingebuchten 

Maßnahmen in das Naturschutzinformationssystem NATUREG des Landes Hessen gemäß 

§ 4 Abs. 2 des Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(HAGBNatSchG) benötigen wir eine Abgrenzung der Maßnahmenflächen in digitaler 

Form.  

 

Wir bitten Sie hiermit, uns die ausgebuchten Maßnahmenflächen in digitaler Form 

zukommen zu lassen, so dass sie in das Naturschutzinformationssystem NATUREG 

einspeist werden können (z.B. als Shape file). 

 

Hinweis 

 

Gemäß § 7 (2) HAGBNatSchG gilt eine Ersatzmaßnahme dann als im betroffenen 

Naturraum gelegen, wenn sie und der zu ersetzende Eingriff im Gebiet desselben 

Flächennutzungsplans oder Landkreises oder in den Gebieten benachbarter Landkreise 

liegen. 

 

Die Vermarktung der Ökokontomaßnahme „Waldstilllegung Gemeinde Rabenau“ ist 

somit gemäß HAGBNatSchG in den folgenden Bereichen möglich: 

 

1. Im Naturraum D46 Westhessisches Berg- und Beckenland (Naturräumliche 

Gliederung Hessens nach Anlage 1 der Kompensationsverordnung Hessen) 

 

2. im Landkreis Gießen sowie 

 

3. im Lahn-Dill-Kreis, im Landkreis Marburg-Biedenkopf, im Vogelsbergkreis und im 

Wetteraukreis. 
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Kostenfestsetzung 

 

Dieser Bescheid unterliegt gemäß § 1 Abs. 1 Hessisches Verwaltungskostengesetz der 

Kostenpflicht. 

 

Die Kostenentscheidung wird Ihnen gesondert übersandt. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Katharina Habenicht 

 

Anlagen 

Antragsunterlagen 


